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Weihnachtsmarkt in Obermohr
Samstag, 8. Dezember, ab 17 Uhr
Traditioneller Weihnachtsmarkt der Obermohrer Vereine auf dem Obermohrer Hof

Für musikalische Unterhaltung sorgen der Männerchor aus Obermohr und der Musikverein

Kottweiler-Schwanden. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem wohltätigen Zweck zugute
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34. Nikolausmarkt in Hütschenhausen
Sonntag, 9. Dezember, ab 14 Uhr
im Innenhof des Bürgerhauses in Hütschenhausen

Musikalische Unterhaltung:

Jagdhornbläserensemble Landstuhl und Spielgemeinschaft Hütschenhausen

Luftballon-Künste für die Kinder, kulinarische Köstlichkeiten und handwerkliche Weihnachtsartikel 

18 Uhr Besuch vom Nikolaus
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Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG

Stadtwerke Ramstein-Miesenbach GmbH

Pfalzgas GmbH Frankenthal

Pfalzwerke Netz AG NT Saarpfalz

Notruf Polizei ☎ 110
Notruf Feuerwehr u. Rettungsdienst ☎ 112
Polizeiinspektion Landstuhl ☎ 06371 / 92290

Bei Störungen im Bereich des Kanalnetzes/Kläranlage zu Ge-
schäftszeiten 06371 / 592474 oder 592475 oder 24-Std.-Stö-
rungsdienst 0170 / 3122734

(zuständig für die Gasversorgung in Kottweiler-Schwanden, Stein-
wenden, Weltersbach u. Obermohr
Störungsannahme rund um die Uhr: ☎ 0800 / 1003448

(zuständig für die Stromversorgung in Kottweiler-Schwanden,
Obermohr, Reuschbach, Steinwenden u. Weltersbach)
während der
Geschäftsstunden: ☎ 06372 / 911 60, Fax 06372 / 911620
Stromentstörung: ☎ 0800 / 7977777

(zuständig für die Gasversorgung in Hütschenhausen, Spesbach u.
Katzenbach)
☎ Störungsdienst: 0631 / 8001 - 2222
Kostenlose Notfallnummer: 0800 / 8456789

06371 / 592 -300, Fax: 06371 / 592 -303
zuständig für die
Wasserversorgung in der Verbandsgemeinde
Stromversorgung in Ramstein-Miesenbach, Hütschenhausen,
Katzenbach, Spesbach, Niedermohr u. Schrollbach
Gasversorgung in Ramstein-Miesenbach u. der OG Niedermohr
Entstörungsdienst 
24-Std.- Service ☎ 06371 / 70710
Breitbandversorgung in Ramstein-Miesenbach, Kottweiler-Schwan-
den u. den OT Spesbach und Katzenbach
☎ 06371 / 592-317

Congress Center Ramstein (CCR)
SERVICE-CENTER mit
Geschäftsstelle ☎ 06371 / 592-222
Vorverkaufsstelle ☎ 06371 / 592-220
Service-Punkt „Rheinpfalz“
Postagentur
Mo- Fr,  9.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr

Die Postagentur ist auch samstags von 9.30 - 12.30 Uhr geöffnet.

Stadtbücherei ☎ 06371 / 592-221
Öfffnungszeiten: Mo. 14.00 - 18.00 Uhr

Di. u.Mi. 8.30 - 12.30 Uhr
Do. u. Fr. 14.00 - 18.00 Uhr

Sa. u. So. geschlossen

Freizeitbad Azur ☎ 06371 / 71500
Schernauer Straße, 66877 Ramstein-Miesenbach

Öffnungszeiten Wintersaison 2018/2019

Hallenbad: in den Ferien:
Mo. 13.00 Uhr – 21.00 Uhr 10.00 Uhr – 21.00 Uhr
Di. – Sa. 10.00 Uhr – 21.00 Uhr 09.00 Uhr – 21.00 Uhr
Sonntag und Feiertage

09.00 Uhr – 21.00 Uhr 09.00 Uhr – 21.00 Uhr

Sauna:
Montag 16.00 – 21.30 Uhr - gemischte Sauna
Dienstag 16.00 – 21.30 Uhr - Damensauna
Mittwoch 16.00 – 21.30 Uhr - gemischte Sauna
Donnerstag 16.00 – 21.30 Uhr - Herrensauna
Freitag 14.00 – 21.30 Uhr - gemischte Sauna
Samstag 10.00 – 21.30 Uhr - gemischte Sauna
Sonntag und Feiertage 10.00 – 21.30 Uhr - gemischte Sauna

Impressum:
Anzeigen, Druck, Vertrieb u. Verlag: Paqué–Druck u. Verlag–GmbH,
Landstuhler Straße 22, 66877 Ramstein-Miesenbach .
Telefon 06371 / 9625 -0, Telefax 06371 / 962525.
e -Mail: druckerei@paque.de
Anzeigenberatung: Christel Schröer.
Anzeigen-Preisliste Nr. 3 vom 1. August 1997.
Für den Inhalt der Anzeigen ist ausschließlich der Auftraggeber ver-
antwortlich. Anzeigenannahmeschluss: dienstags, 12 Uhr.
Redaktion amtlicher Teil: Verbandsgemeindeverwaltung,
Stefan Layes, Benjamin Hüge, Wolfgang Weber
Telefon 06371 / 592-108, Telefax 06371 / 592-199
e-Mail: amtsblatt@ramstein.de

Für Druckfehler keine Haftung.

Die Verbandsgemeinde RAMSTEIN-MIESENBACH im Internet: 
www.ramstein-miesenbach.de

Verbandsgemeindeverwaltung
Sprechzeiten:

Mo.-Do. 8 – 12 Uhr und 13.30 – 16 Uhr
Fr. 8 – 12.30 Uhr / Do. 13.30 – 18 Uhr

Telefon: 06371 / 592 - 0
Telefax: 06371 / 592 - 199

Im Internet: www.ramstein.de
E-Mail: info@ramstein.de

Schiedsmann Marcus Klein
Sprechstunde nach Vereinbarung Telefon: 06371 / 592-101

E-Mail: marcus.klein@ramstein.de

Fachkraft des Landkreises Kaiserslautern im
Projekt Gemeindeschwester plus: (Beratung für
Hochbetagte) Andrea Rihlmann, Termine nach Ver-
einbarung, 
Büro: Kaiserstraße 42, 66849 Landstuhl, Telefon:
0631/7105-333, Mobil: 01590-4094147, Fax: 0631/7105-
94333, E-Mail: andrea.rihlmann@kaiserslautern-kreis.de

Amtliche Bekanntmachungen

Am Neuen Markt 4,
66877 Ramstein-Miesenbach

Öffnungszeiten CUBO
Montag bis Donnerstag: 10.00 – 22.00 Uhr

Freitag bis Samstag: 10.00 – 23.00 Uhr
Sonn- und Feiertage: 10.00 – 20.00 Uhr

Tel. 06371 / 130571, www.cubo-sauna.de

Info-Center vom 18. Dezember
bis 2. Januar geschlossen

Das Info-Center im Museum im Westrich bleibt vom
Dienstag, den 18. Dezember, bis einschließlich 2. Januar ge-
schlossen.

Am Donnerstag, den 3. Januar,
ist das Info-Center wieder geöffnet.

Die schwarzen Abfallsäcke sind an der Zentrale im Rathaus er-
hältlich.

Revierförster
Joachim Leßmeister

Wegen einer Vielzahl von Terminen finden im
Dezember 2018 keine Sprechstunden in der 

Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach statt.
In dringenden Fällen bitte an das Forstamt Otterberg 

wenden (Tel. 06301-7926-0)

Bekanntmachung
Am Mittwoch, dem 12. Dezember 2018, 19.00 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Rathauses Ramstein-Miesenbach, die Sitzung des
Verbandsgemeinderates Ramstein-Miesenbach statt.
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Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung:
1. Kanalbauarbeiten im Zuge des Ausbaus der Straße „Am Hei-

ligenwoog“ im Stadtteil Ramstein;
Auftragsvergabe

2. Vergrößerung und Umgestaltung des Regenrückhaltebek-
kens „Langgewanne“ in der Ortsgemeinde Hütschenhausen,
Ortsteil Spesbach; Auftragsvergabe

3. Bauleistungen zur Kanalsanierung in der gesamten Ortsge-
meinde Niedermohr; 
Auftragsvergabe

4. Zusätzliche Kosten der Ingenieurleistungen für die örtliche
Bauüberwachung aufgrund der Bauzeitverlängerung der Ka-
nalbauarbeiten „Am Hirschberg“, Ortsgemeinde Steinwenden,
Ortsteil Weltersbach

5. Billigung einer Eilentscheidung – Beitritt zur KKR AöR für die
künftige Klärschlammverwertung ab dem 01.01.2019 und Ab-
schluss einer Umsetzungsvereinbarung

6. Flächennutzungsplan Teilfortschreibung V, „Schulhügel“, in
der Stadt Ramstein-Miesenbach
6.1 Behandlung der eingegangenen Bedenken und Anregun-

gen
6.2 2. Satzungsbeschluss

7. Flächennutzungsplan Teilfortschreibung VI der Verbandsge-
meinde Ramstein-Miesenbach; Änderung Bereich „Wohnpark
an der Hauptstuhler Straße“, Ortsgemeinde Hütschenhausen;
7.1 Behandlung der eingegangenen Bedenken und Anregun-

gen
7.2 Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB, § 4 Abs.

2 BauGB
8. Einstiegsberatung „Kommunalen Klimaschutz“ für die Ver-

bandsgemeinde Ramstein-Miesenbach
9. Digitale Erfassung öffentlicher Einrichtungen im Rahmen des

Gebäudemanagement
10. Satzung über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung

für Hilfe- und Dienstleistungen der Feuerwehr; Änderung der
Gebührenkalkulation/Anlage zur Satzung

11. Zustimmung zu Spenden im Bereich der Verbandsgemeinde
12. Neustrukturierung Holzvermarktung
13. Informationen

der nichtöffentlichen Sitzung:
14. Abschluss eines Servicevertrages über die Reinigung im Frei-

zeitbad AZUR
66877 Ramstein-Miesenbach, 04.12.2018

gez. Ralf Hechler, Bürgermeister

Bekanntmachung für den Wasserzweck-
verband „Ohmbachtal“

in Schönenberg-Kübelberg
Am Montag, dem 10. Dezember 2018, um 17.00 Uhr, findet im
Sitzungssaal des Wasserwerkes in Schönenberg-Kübelberg, Hu-
ber Weg 3, eine Sitzung der Verbandsversammlung statt.

Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung:
1. Jahresabschluss 2017;

a) Bericht über das Abschlussergebnis,
b) Bericht über den Prüfbericht des Wirtschaftsprüfers sowie

Erörterung des Prüfungsergebnisses,
c) Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung durch den

Rechnungsprüfungsausschuss sowie
d) Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 27 Abs. 2 der

EigAnV0,
2. Haushaltsplanung 2019;

Beratung und Beschlussfassung über
a) die Haushaltssatzung,
b) den Wirtschaftsplan,
c) den Stellenplan,
d) den Finanzplan sowie
e) das Investitionsprogramm,

3. Vergabe des Auftrages für die Abschlussprüfung 2018
4. Festsetzung des Sitzungsgeldes für die Mitglieder der Ver-

bandsversammlung sowie der Ausschüsse des Verbandes

der nichtöffentlichen Sitzung:
5. Informationen.

66901 Schönenberg-Kübelberg, 28.11.2018
Wasserzweckverband Ohmbachtal

Bekanntmachung
über die Festsetzung der Zahl
der bei den Kommunalwahlen

am 26. Mai 2019
zu wählenden Mitglieder

des Verbandsgemeinderates, der
Ortsgemeinderäte und des Stadtrates

im Bereich der Verbandsgemeinde
Ramstein-Miesenbach

Nach § 29 Abs. 2 in Verbindung mit § 130 der Gemeindeordnung
(GemO) für Rheinland-Pfalz ermittelt sich die Zahl der zu wählen-
den Ratsmitglieder nach der unter Anwendung des landeseinheit-
liches Verfahrens für das Meldewesen ermittelten Zahl der Perso-
nen, die per 30. Juni 2018 in der Gemeinde ihre Hauptwohnung
haben.
Nachstehend aufgeführt die im Bereich der Verbandsgemeinde
Ramstein-Miesenbach maßgebenden Einwohnerzahlen per 30.
Juni 2018 sowie die Anzahl der zu wählenden Ratsmitglieder:

Gemeinde / Stadt Einwohnerzahl Zahl der zu
per 30.06.2018 wählenden

Ratsmitglieder
Hütschenhausen 3.942 20
Kottweiler-Schwanden 1.246 16
Niedermohr 1.462 16
Ramstein-Miesenbach 8.060 24
Steinwenden 2.448 16

Verbandsgemeinde
Ramstein-Miesenbach 17.158 32

Ramstein-Miesenbach, den 05. Dezember 2019
Verbandsgemeindeverwaltung

gez. Ralf Hechler
Bürgermeister

Bürgermeister Ralf Hechler (links) mit Steffen Harth, Leiter
des Kanalwerks, unterzeichnete die Satzung für die VG Ram-
stein-Miesenbach.

Am 28.11.2018 ist die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach
der „Kommunalen Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz AöR“
(KKR AöR) als Anstaltsträger beigetreten. Ab 01.01.2019 wird so-
mit der Klärschlamm aus der VG Ramstein-Miesenbach über die
KKR AöR verwertet. Die Verwertung soll, solange es die gesetzli-
chen Rahmenbedingen noch zulassen, größtenteils landwirt-
schaftlich erfolgen. Als Alternative steht auch die Klärschlammver-
brennung als Entsorgungsweg offen. Der Satzungstext der KKR
AöR  wird daher in dieser Ausgabe des Amtsblatts veröffentlicht.

Satzung der
„Kommunale Klärschlammverwertung

Rheinland-Pfalz AöR“ (KKR) vom
28.11.2018“

§ 1 
Rechtsform, Träger, Name, Sitz, Stammkapital

(1) Die „Kommunale Klärschlammverwertung Rheinland-Pfalz
AöR“ ist eine gemeinsame Einrichtung der nachfolgenden Träger

1.Verbandsgemeinde Adenau, Kirchstraße 15-19, 53518 Aden-
au
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2.Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel, Schulstraße 16,
67821 Alsenz

3.Verbandsgemeinde Altenahr, Roßberg 3, 53505 Altenahr
4.Stadt Andernach, Läufstraße 11, 56624 Andernach
5.Verbandsgemeinde Bad Kreuznach, Rheingrafenstraße 11,

55583 Bad Kreuznach
6.Verbandsgemeinde Bad Sobernheim, Poststraße 26, 55566

Bad Sobernheim 
7.Verbandsgemeinde Baumholder, Am Weiherdamm 1, 55774

Baumholder
8.Verbandsgemeinde Birkenfeld, Schneewiesenstraße 21,

55765 Birkenfeld
9.Verbandsgemeinde Böhl-Iggelheim, Am Schwarzweiher 7,

67459 Böhl-Iggelheim
10. Verbandsgemeinde Brohltal, Kapellenstraße 12, 56651 Nie-

derzissen
11. Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, Am Rathaus-

platz 1, 67125 Dannstadt-Schauernheim
12. Verbandsgemeinde Edenkoben, Poststraße 23, 67480 Edenk-

oben
13. Verbandsgemeinde Eisenberg, Hauptstraße 86, 67304 Eisen-

berg
14. Stadt Germersheim, Bismarckstraße 12, 76726 Germersheim 
15. Abwasserzweckverband Guldenbachtal, Naheweinstraße 80,

55450 Langenlonsheim
16. Verbandsgemeinde Herrstein, Brühlstraße 16, 55756 Herr-

stein
17. Abwasserzweckverband Quodbachgruppe, Am Rathaus 6,

76863 Herxheim
18. Abwasserzweckverband Hayna-Erlenbach, Am Rathaus 6,

76863 Herxheim
19. Abwasserzweckverband Rohrbach-Steinweiler, Am Rathaus

6, 76863 Herxheim
20. Stadt Idar-Oberstein, Georg-Maus-Straße 2, 55743 Idar-Ober-

stein
21. Verbandsgemeinde Jockgrim, Untere Buchstraße 22, 76751

Jockgrim
22. Verbandsgemeinde Kandel, Gartenstraße 8, 76870 Kandel
23. Verbandsgemeinde Kirn-Land, Bahnhofstraße 31, 55606 Kirn 
24. Zweckverband für Abwasserbeseitigung Klingbachgruppe, An

44  Nr. 31, 76829 Landau
25. Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, Marktplatz 1, 66869 Ku-

sel
26. Stadt Lahnstein, Didierstraße 21c, 56112 Lahnstein
27. Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR, Georg-

Friedrich-Dentzel-Straße 1, 76829 Landau
28. Verbandsgemeinde Langenlonsheim, Naheweinstraße 80,

55450 Langenlonsheim
29. Verbandsgemeinde Leiningerland, Industriestraße 11, 67269

Grünstadt
30. Gemeinde Limburgerhof, Burgunder Platz 2, 67117 Limburger-

hof
31. Verbandsgemeinde Loreley, Friedrichstraße 12, 56338 Brau-

bach
32. Verbandsgemeinde Maikammer, Immengartenstraße 24,

67485 Maikammer
33. Zweckverband Zentralkläranlage Mendig, Marktplatz 3, 56743

Mendig
34. Abwasserzweckverband Mittleres Eckbachtal, Industriestraße

11, 67269 Grünstadt
35. Abwasserzweckverband Mittleres Glantal, Marktplatz 1, 66869

Kusel
36. Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal, An der alten B

47, 67590 Monsheim
37. Zweckverband Abwasserentsorgung Rheinhessen Mommen-

heim, Amtgasse 10, 55232 Alzey
38. Verbandsgemeinde Nastätten, Bahnhofstraße 1, 56355 Na-

stätten
39. Stadt Neustadt, Talstraße 148, 67434 Neustadt an der Wein-

straße
40. Servicebetrieb Neuwied AöR, Hafenstraße 90, 56564 Neuwied
41. Abwasserzweckverband Oberes Nettetal, Kapellenstraße 12,

56651 Niederzissen
42. Verbandsgemeinde Puderbach, Steimeler Straße 7, 56305

Puderbach 
43. Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Am Neuen Markt

6, 66877 Ramstein-Miesenbach
44. Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Westerwald-

straße 32-34, 56579 Rengsdorf
45. Abwasserzweckverband Rhaunen, Zum Idar 21 und 23, 55264

Rhaunen
46. Verbandsgemeinde Rhaunen, Zum Idar 21 und 23, 55264

Rhaunen

47. Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, Am Viehtor 2, 56321 Rhens
48. Verbandsgemeinde Rockenhausen, Kaiserslauterer Straße

10a, 67806 Rockenhausen
49. Verbandsgemeinde Rodalben, Am Rathaus 9, 66976 Rodal-

ben
50. Verbandsgemeinde Rüdesheim, Nahestraße 63, 55593 Rü-

desheim
51. Abwasserzweckverband Rülzheim/Herxheim, Mittlere Orts-

straße 106, 76761 Rülzheim
52. Verbandsgemeinde Stromberg, Warmsrother Grund 2, 55442

Stromberg
53. Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, Rathausstraße 6,

55430 Oberwesel
54. Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Robert-Schumann-Stra-

ße 65, 54536 Kröv/Mosel
55. Abwasserzweckverband Untere Ahr, Grüner Weg 17, 53489

Sinzig
56. Abwasserzweckverband Unteres Glantal, Schulstraße 6a,

67742 Lauterecken
57. Abwasserzweckverband Untere Nahe, Saarlandstraße 364,

55411 Bingen
58. Verbandsgemeinde Vordereifel, Kelberger Straße 26, 56727

Mayen
59. Verbandsgemeinde Wallmerod, Gerichsstraße 1, 56414 Wall-

merod
60. Verbandsgemeinde Weilerbach, Rummelstraße 15, 67685

Weilerbach
61. Verbandsgemeinde Weißenthurm, Kärlicher Straße 4, 56575

Weißenthurm
62. Verbandsgemeinde Winnweiler, Jakobstraße 29, 67722 Winn-

weiler
63. Verbandsgemeinde Wöllstein, Bahnhofstraße 10, 55597 Wöll-

stein
64. Verbandsgemeinde Wörrstadt, Zum Römergrund 2-6, 55286

Wörrstadt 
in der Rechtsform einer rechtsfähigen gemeinsamen Anstalt
des öffentlichen Rechts (AöR).

(2) Die AöR führt den Namen „Kommunale Klärschlammverwer-
tung Rheinland-Pfalz AöR“. Sie tritt unter diesem Namen im ge-
samten Geschäfts- und Rechtsverkehr auf. Die Kurzbezeichnung
lautet „KKR“. 
(3) Die KKR hat ihren Sitz in Winnweiler.
(4) Auf das Stammkapital leistet jeder der Träger nach Abs. 1 so-
wie im Falle des Abs. 5 eine Bareinlage für den eigenen Anteil am
Stammkapital in Höhe von Euro 1.000. 
Das Stammkapital der KKR beträgt zum 31.12.2018 € 64.000 (in
Worten: Euro Vierundsechzigtausend): mit dem Beitritt weiterer
Anstaltsträger nach Abs. 5 wird sich das Stammkapital anteilmä-
ßig erhöhen.
(5) Die KKR kann weitere Anstaltsträger aufnehmen, soweit diese
Träger der Abwasserbeseitigungspflicht sind. Zum Stichtag
31.12.2018 genügt dazu eine einfache Beitrittserklärung, mit der
die Annahme der jeweils gültigen Anstaltssatzung erklärt wird. Al-
le Anstaltsträger erklären mit der Errichtungs- bzw. der Beitrittser-
klärung und Annahme der jeweils gültigen Anstaltssatzung abwei-
chend von § 14b Abs. 5 Satz 2 KomZG ihre Zustimmung zur Auf-
nahme der bis zum 31.12.2018 beitretenden weiteren Anstaltsträ-
ger. 
(6) Der räumliche Wirkungsbereich der Anstalt (Anstaltsgebiet)
umfasst die Hoheitsgebiete der Anstaltsträger.
(7) Die KKR führt als Dienstsiegel das Wappen des Landes
Rheinland-Pfalz mit der umlaufenden Schrift: „Kommunale Klär-
schlammverwertung Rheinland-Pfalz AöR“.

§ 2 
Gegenstand der KKR (Anstaltszweck)

(1) Die KKR wird nach der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz,
dem Landesgesetz über die kommunale Zusammenarbeit Rhein-
land-Pfalz (KomZG), der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
Rheinland-Pfalz und den Bestimmungen dieser Satzung geführt. 
(2) Anstaltszweck ist die gemeinsame Durchführung der Pflicht
der ordnungsgemäßen Klärschlammverwertung für die Anstalts-
träger, insbesondere die Übernahme von Klärschlämmen für die
thermische Verwertung sowie die landwirtschaftliche Verwertung
von Klärschlamm; die „Kommunale Klärschlammverwertung
Rheinland-Pfalz AöR übernimmt diese Aufgabe mit Wirkung vom
01.01.2018.
(3) Die KKR ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt,
die ihrem Zweck unmittelbar oder mittelbar dienlich sind und durch
die der Anstaltszweck gefördert wird.
(4) Die KKR kann sich – im Rahmen ihres Zwecks und der gesetz-
lichen Vorschriften – anderer Unternehmen bedienen sowie sich
an ähnlichen oder anderen Unternehmen beteiligen, solche grün-
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den oder erwerben. 
(5) Die KKR wird ermächtigt, zur Erfüllung des Anstaltszwecks
und der gesetzlichen Vorschriften mit den Anstaltsträgern und an-
deren Kommunen zusammenzuarbeiten. 
(6) Die Anstaltsträger verpflichten sich, der KKR die ihnen entste-
henden Aufwendungen in dem Umfang zu erstatten, in dem die
KKR für die Anstaltsträger tätig wird. 

§ 3 
Kompetenzen der KKR

(1) Lieferungen und Leistungen zwischen den Anstaltsträgern der
KKR sowie der KKR sind unter sinngemäßer Anwendung der Kal-
kulationsvorschriften des Kommunalabgabengesetzes angemes-
sen zu vergüten. Hierüber sind entsprechende Regelungen zu
treffen. 
(2) Die KKR ist berechtigt, namens und im Auftrag solcher An-
staltsträger der KKR, die Träger der Pflichtaufgabe der Abwasser-
beseitigung sind und unmittelbare Rechtsbeziehungen zu den Be-
nutzern ihrer Abwasseranlagen haben, als mittelbarer Maßnah-
menträger eine gemeinsame Antragstellung für Zuwendungen
nach den Fördermittelrichtlinien Wasserwirtschaft vorzunehmen. 

§ 4 
Organe

(1) Organe der KKR sind:
a) der Vorstand (§ 5),
b) der Verwaltungsrat (§§ 6-8).

(2) Die Mitglieder aller Organe der KKR sind zur Verschwiegen-
heit über alle vertraulichen Angelegenheiten sowie über Ge-
schäfts- und Betriebsgeheimnisse der KKR verpflichtet. Die Pflicht
besteht für die Mitglieder auch nach ihrem Ausscheiden aus der
KKR fort. Sie gilt nicht gegenüber den Organen der Träger der
KKR. 
(3) Die Befangenheitsvorschriften des § 22 GemO und der §§ 20,
21 Verwaltungsverfahrensgesetz in Verbindung mit § 1 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) gelten entsprechend.

§ 5 
Vorstand

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der KKR in eigener Verant-
wortung nach Maßgabe der Gesetze, der vorliegenden Satzung,
der auf Grundlage dieser Satzung durch den Verwaltungsrat et-
waig erlassenen Geschäftsordnung für den Vorstand, die auch ei-
nen Katalog zustimmungsbedürftiger Geschäfte beinhalten kann,
sowie der Beschlüsse des Verwaltungsrates.
(2) Der Vorstand besteht aus einem Mitglied; für diesen wird ein
Stellvertreter bestellt. Die Bestellung von Vorstand und stellvertre-
tendem Vorstand erfolgt durch den Verwaltungsrat mit einfacher
Mehrheit der vorhandenen Stimmen. Der Vorstand sowie der
Stellvertreter werden auf eine Amtszeit von 5 Jahren bestellt; eine
erneute Bestellung ist zulässig. 
(3) Der Vorstand vertritt die KKR gerichtlich und außergerichtlich.
Fernerhin kann der Verwaltungsrat dem Vorstand Befreiung des §
181 BGB erteilen. 
(4) Der Verwaltungsrat kann die Bestellung zum Vorstand aus
wichtigem Grund widerrufen.
(5) Der Vorstand hat den Verwaltungsrat über alle wichtigen Vor-
gänge frühzeitig zu unterrichten und ihm auf Anforderung in allen
Angelegenheiten Auskunft zu geben. Er hat dem Verwaltungsrat
bis zum 30.09. einen Zwischenbericht über die Abwicklung des
Vermögens- und Erfolgsplans schriftlich vorzulegen. Der Vorstand
liefert den beteiligungsverwaltenden Einrichtungen der Gewähr-
träger darüber hinaus alle zu deren Aufgabenstellung notwendi-
gen Wirtschaftsdaten, Unterlagen und Informationen. Des Weite-
ren hat der Vorstand den Verwaltungsrat zu unterrichten, wenn bei
der Ausführung des Erfolgsplanes erfolgsgefährdende Minderer-
träge oder Mehraufwendungen zu erwarten sind. Sind darüber
hinaus Verluste zu erwarten, die Auswirkungen auf den Haushalt
der Trägerkörperschaften haben können, sind neben dem Verwal-
tungsrat auch diese unverzüglich zu unterrichten. 
(6) Dem Vorstand obliegt die laufende Geschäftsführung, insbe-
sondere:

a) die Erwirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Auf-
wendungen und Erträge, einschließlich der Abwicklung des
Leistungsaustauschs,

b) die Aufstellung des Wirtschaftsplanes einschließlich der An-
lagen gemäß § 33 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverord-
nung, des Jahresabschlusses und des Lageberichtes,

c) der Abschluss von Verträgen, deren Wert 100.000 € nicht
übersteigt,

die kurzfristige Stundung von Forderungen bis zu 30.000 ? und bis
zu 10.000 € über ein Jahr hinaus, den Erlass von Forderungen bis
zu 15.000 €.

§ 6 
Verwaltungsrat

(1)Der Verwaltungsrat besteht vorbehaltlich Abs. 4 aus jeweils ei-
nem Vertreter für jeden der Träger. Für die Mitglieder des Verwal-
tungsrates können Stellvertreter bestellt werden. 
(2)Das Stimmrecht eines Anstaltsträgers im Verwaltungsrat richtet
sich nach der Höhe seiner Stammeinlage. Je volle Euro 1.000 Be-
teiligung am Stammkapital gewähren eine Stimme. Die Stimmen
eines Anstaltsträgers im Verwaltungsrat können gemäß §§ 14b
Abs. 3, 8 Abs. 2 KomZG nur einheitlich abgegeben werden. 
(3)Die Anstaltsträger können ihrem Vertreter im Verwaltungsrat
Richtlinien oder Weisungen erteilen. Für die Vertretung der kom-
munalen Gebietskörperschaften im Verwaltungsrat gilt im Übrigen
sinngemäß § 88 Abs. 1 Satz 1 bis 5, Abs. 2 Satz 2 und Abs. 6
der Gemeindeordnung; die ständige Beauftragung eines Bedien-
steten in sinngemäßer Anwendung des § 88 Abs. 1 Satz 4 der
Gemeindeordnung bedarf der Zustimmung der Vertretung. 
(4)Soweit eine Person aufgrund des von ihr ausgeübten Amtes
ein durch mehr als ein Träger zu bestimmendes geborenes Mit-
glied des Verwaltungsrates ist, hat es den Sitz im Verwaltungsrat
der KKR für sämtliche dieser Anstaltsträger auszuüben. Die Ge-
samtzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates verringert sich inso-
weit entsprechend, ohne dass eine Nachnominierung erfolgt. Die
Stimmrechte der einzelnen Anstaltsträger nach Abs. 2 bleiben in-
soweit unberührt. 
(5)Die Amtszeit der Mitglieder des Verwaltungsrates endet grund-
sätzlich mit der Amtsperiode des das jeweilige Mitglied bestim-
menden Organs (entsendendes Organ). Sofern die Mitgliedschaft
im Verwaltungsrat aufgrund gesetzlicher Bestimmungen an die
Zuständigkeit zu dem entsendenden Organ oder einem Gremium
gebunden ist, endet die Mitgliedschaft, mit dem vorzeitigen Aus-
scheiden aus dem entsendenden Organs bzw. dem Ende der Mit-
gliedschaft in dem anderen Gremium. 
(6)Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte für die Dauer von je-
weils fünf Jahren einen Vorsitzenden sowie einen stellvertreten-
den Vorsitzenden. Als Vorsitzender des Verwaltungsrates wählbar
sind nur solche Mitglieder des Verwaltungsrates, die gesetzliche
Vertreter eines der beteiligten Träger sind, vgl. § 14 b Abs. 2 Nr. 6
KomZG. Einzelheiten sind in der Geschäftsordnung für den Ver-
waltungsrat geregelt. 
(7)Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die auch
eine angemessene Entschädigung der Verwaltungsratsmitglieder
für die Teilnahme an den Sitzungen festsetzt. 

§ 7 
Aufgaben des Verwaltungsrates

(1) Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsführung des Vor-
stands. Er beschließt über die grundsätzlichen Angelegenheiten
der KKR, soweit nicht gesetzliche Vorschriften etwas Anderes be-
stimmen. 
(2) Der Verwaltungsrat entscheidet insbesondere über

a) Änderungen der Satzung der KKR,
b) Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Beteiligung

der KKR an anderen Unternehmen,
c) die Bestellung und Abberufung des Vorstands,
d) den vom Vorstand aufgestellten Wirtschafts- und Finanz-

plan und hierzu eventuell notwendige Änderungen, 
e) die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und in-

formiert die Anstaltsträger,
f) die Ergebnisverwendung und informiert die Anstaltsträger,
g) die Bestellung des Abschlussprüfers,
h) die Entlastung des Vorstandes,
i) den Erlass und die Änderung seiner Geschäftsordnung,
j) den Erlass und die Änderung einer Geschäftsordnung für

den Vorstand,
k) die langfristigen Planungen,

(3) Entscheidungen des Verwaltungsrates über
a) die Veränderung der Aufgabe der KKR,
b) die Veränderung der Trägerschaft ab dem 1.1.2019,
c) die Veränderung des Stammkapitals ab dem 1.1.2019,
d) die Verschmelzung sowie Auflösung der KKR

bedürfen der Zustimmung aller Anstaltsträger.  
(4) Der Vorstand bedarf der vorherigen Zustimmung des Verwal-
tungsrats zu 

a) Auftragsvergaben und sonstigen Geschäften, sofern im
Einzelfall eine Wertgrenze von € 100.000,00 überschritten
wird,

b) dem Erwerb, der Veräußerung oder der Belastung von
Grundstücken und Rechten an Grundstücken, sofern im
Einzelfall eine Wertgrenze von ? 5.000,00 überschritten
wird,

c) erfolgsgefährdenden Mehraufwendungen gemäß § 5 Abs. 5
sowie Mehrausgaben im Sinne des § 33 i.V.m. § 17 Abs. 5



Amtsblatt der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach Nr. 49 – Donnerstag, 6. Dezember 2018Seite 6

§ 11 
Wirtschaftsführung, Rechnungswesen,

Vermögensverwaltung und Prüfung
(1) Die KKR ist unter Beachtung ihrer Aufgaben sparsam und wirt-
schaftlich zu führen. Es gelten die Vorschriften des § 86 b Abs. 5,
§ 90 Abs. 2 Satz 1 und 2 Nr. 4, § 93 Abs. 1 und § 94 GemO und
ergänzend die Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverord-
nung des Landes Rheinland-Pfalz in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung. 
(2) Die Anordnung und Ausführung finanzwirksamer Vorgänge
sind personell und organisatorisch zu trennen. 
(3) Dem Landesrechnungshof ist das überörtliche Prüfungsrecht
nach § 110 Abs. 5 Satz 2 GemO eingeräumt.

§ 12 
Jahresabschluss

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und
die Erfolgsübersicht innerhalb von sechs Monaten nach Ende des
Wirtschaftsjahres aufzustellen und nach Durchführung der Ab-
schlussprüfung dem Verwaltungsrat zur Feststellung vorzulegen.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind vom Vorstand un-
ter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss,
der Lagebericht, die Erfolgsberichte und der Bericht über die Ab-
schlussprüfung sind den Trägerkörperschaften der Anstalt zuzulei-
ten. 
(2) Für die Aufstellung, Feststellung und Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts gelten die Vorschriften der Eigen-
betriebs- und Anstaltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz.
Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 HGrG entspre-
chend zu beachten. 

§ 13 
Wirtschaftsjahr, Wirtschaftsplan

(1) Das Wirtschaftsjahr der KKR ist das Kalenderjahr. Soweit die
KKR im Lauf eines Kalenderjahres entsteht, ist das Entstehungs-
jahr ein Rumpfgeschäftsjahr.
(2) Der Vorstand stellt in Anwendung der Eigenbetriebs- und An-
staltsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz vor Beginn des
Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Dem Wirtschafsplan
ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Der Wirt-
schaftsplan umfasst den Vermögens- und Erfolgsplan. 

§ 14 
Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen der KKR erfolgen in den Bekanntma-
chungsorganen der Trägerkörperschaften. §§ 14a Abs. 4 und §
14b Abs. 5 KomZG gelten entsprechend. Dies gilt auch für die
Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Der
Jahresabschluss und der Lagebericht sind an sieben Werktagen
öffentlich auszulegen. In der Bekanntmachung ist auf die Ausle-
gung hinzuweisen. 
(2) Die vorstehende Satzung für die „Kommunale Klärschlamm-
verwertung RLP AöR“ wird im Bundesanzeiger öffentlich bekannt
gemacht. 
(3) Alle nach § 92 Abs. 1 GemO der Anzeigepflicht der KKR ge-
genüber der Aufsichtsbehörde anstehenden Entscheidungen, ins-
besondere Änderungen der Satzung (z.B. des Satzungszwecks)
sind vor der Beschlussfassung den zuständigen Organen der ein-
zelnen Träger so rechtzeitig anzuzeigen, dass diese oder die hin-
ter ihnen stehenden Kommunen ihrer Anzeigepflicht gegenüber
der Aufsichtsbehörde nach § 92 Abs. 1 GemO fristgerecht nach-
kommen können. 
(4) Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustan-
dekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres nach ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei
denn, dass

a) die Bestimmung über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der
Satzung verletzt worden sind, oder

b) vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde-
verwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Die Verletzung solcher Verfahrens- und Formvorschriften kann ge-
genüber den Trägern der KKR schriftlich geltend gemacht werden.

§ 15 
Anstaltslast, Gewährträgerhaftung, Auflösung

(1) Die Anstaltslast und die Gewährträgerhaftung richten sich
nach dem Verhältnis der von jedem Träger der KKR geleisteten
Einlage auf das Stammkapital. Nach den entsprechenden Beteili-
gungsquoten ist ein Ausgleich zwischen den Trägern vorzuneh-
men.

EigAnVO, sofern diese im Einzelfall einen Betrag von ?
5.000,00 überschreiten.

(5) Falls der Verwaltungsrat nicht rechtzeitig einberufen werden
kann und sonst Nachteile für die KKR entstehen können, trifft bei
Dringlichkeit der Vorstand im Einvernehmen mit der/dem Vorsit-
zenden des Verwaltungsrats die notwendigen Maßnahmen. Über
diese Maßnahmen hat der Vorstand den Verwaltungsrat unver-
züglich zu unterrichten.
(6) Der/Die Vorsitzende des Verwaltungsrates vertritt die KKR ge-
richtlich und außergerichtlich gegenüber dem Vorstand und sei-
nen Mitgliedern.
(7) Den Gremien der Anstaltsträger ist auf Verlangen über alle An-
gelegenheiten der KKR Auskunft zu erteilen. 

§ 8 
Einberufung und Beschlussfassung

(1)Der Verwaltungsrat tritt auf schriftliche oder elektronische Ein-
ladung des Vorsitzenden des Verwaltungsrates zusammen. Die
Einladung muss Tageszeit, Ort und die Tagesordnung angeben.
Die Sitzungen sind nichtöffentlich, es sei denn der Verwaltungsrat
beschließt die öffentliche Sitzung. Im Übrigen gelten die Bestim-
mungen der Gemeindeordnung entsprechend.
(2)Der Verwaltungsrat ist bei Bedarf, jährlich jedoch mindestens
zweimal einzuberufen. Er muss außerdem einberufen werden,
wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder des Verwaltungsrates
dies unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragen. 
(3)Sitzungen des Verwaltungsrats werden von der/dem Vorsitzen-
den des Verwaltungsrats, im Verhinderungsfall von seinem/ihrem
Stellvertreter geleitet. 
(4)Der Verwaltungsrat entscheidet in der Regel durch Beschlüsse
in den Sitzungen. Er ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder
ordnungsgemäß geladen sind und mehr als die Hälfte der Mitglie-
der anwesend sind, darunter der/die Vorsitzende oder im Falle sei-
ner Verhinderung sein/e Stellvertreter/in. 
(5)Wird der Verwaltungsrat zum zweiten Mal zur Verhandlung
über denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht
auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. Bei der zweiten La-
dung muss auf die Folge ausdrücklich hingewiesen werden.
(6)Der Verwaltungsrat kann auch unter Verzicht auf die Förmlich-
keiten der Einberufung zu einer Sitzung zusammentreten, sofern
alle Mitglieder damit einverstanden sind. 
(7)Sofern kein Verwaltungsratsmitglied widerspricht, können nach
Ermessen des/der Vorsitzenden Beschlüsse in eiligen oder einfa-
chen Angelegenheiten auch durch Einholen der Erklärungen in
schriftlicher oder elektronischer Form, fernmündlicher Form oder
per Fax gefasst werden. Bei fernmündlichen Erklärungen hat der
Vorstand darüber ein Protokoll zu verfassen. 
(8)Alle Beschlüsse des Verwaltungsrates werden in offener Ab-
stimmung und - mit Ausnahme der Wahl des Vorstands nach § 5
Abs. 2 - mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
fasst. Stimmenthaltungen werden nicht gewertet. Bei Stimmen-
gleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. 
(9)Über die gefassten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu ferti-
gen. Die Niederschrift ist von der/dem Vorsitzenden, im Verhinde-
rungsfall von seinem/ihrem Stellvertreter des Verwaltungsrats und
dem Protokollführer zu unterzeichnen und dem Verwaltungsrat in
der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorzulegen. Jedes Ver-
waltungsratsmitglied erhält eine Abschrift der Niederschrift. 
(10) Der Vorstand nimmt an den Sitzungen des Verwaltungsrats
teil, sofern der Verwaltungsrat keine gegenteiligen Beschlüsse
fasst. 

§ 9 
Verpflichtungserklärungen

(1) Verpflichtende Erklärungen der KKR bedürfen der Schriftform.
Die Unterzeichnung erfolgt unter dem Namen „Kommunale Klär-
schlammverwertung RLP AöR“ durch die jeweiligen Vertretungs-
berechtigten. 
(2) Der Vorstand unterzeichnet ohne Beifügung eines Vertre-
tungszusatzes, der/die Stellvertreter/in mit dem Zusatz „In Vertre-
tung“, andere Vertretungsberechtigte mit dem Zusatz „Im Auftrag“.
Erklärungen des Verwaltungsrats werden von der/dem Vorsitzen-
den oder im Verhinderungsfall von seinem/ihrem Stellvertreter un-
ter der Bezeichnung „Verwaltungsrat Kommunale Klärschlamm-
verwertung RLP AöR“ abgegeben. 

§ 10 
Betriebsführung

Zwischen den Anstaltsträgern besteht Einvernehmen, dass die
Betriebsführung innerhalb der KKR auf Grundlage eines geson-
dert zu schließenden Betriebsführungsvertrages durch die Ver-
bandsgemeinde Winnweiler (Verbandsgemeindewerke) erfolgt.
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(2) Die Anstaltsträger entscheiden über die Auflösung der KKR.
Im Fall ihrer Auflösung fällt das Vermögen der KKR im Wege der
Gesamtrechtsnachfolge an die Anstaltsträger im Verhältnis ihrer
Stammeinlagen zurück. 

§ 16 
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach der letzten öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.
Gez. Guido Nisius, Bürgermeister Verbandsgemeinde Adenau
Gez. Helmut Brand, Erster Beigeordneter Verbandsgemeinde Al-

senz-Obermoschel
Gez. Achim Haag, Bürgermeister Verbandsgemeinde Altenahr
Gez. Albrecht Schmitz, Beigeordneter Stadt Andernach
Gez. Bernd Rudershausen, Beigeordneter Verbandsgemeinde

Bad Kreuznach
Gez. Rolf Kehl, Bürgermeister Verbandsgemeinde Bad Sobern-

heim
Gez. Klaus Feif, Zweiter Beigeordneter Verbandsgemeinde Bir-

kenfeld
Gez. Bernd Johann, Zweiter Beigeordneter Verbandsgemeinde

Böhl-Iggelheim
Gez. Johannes Bell, Bürgermeister Verbandsgemeinde Brohltal
Gez. Stefan Veth, Bürgermeister Verbandsgemeinde Dannstadt-

Schauernheim
Gez. Eberhard Frankmann, Erster Beigeordneter Verbandsge-

meinde Edenkoben
Gez. Bernd Frey, Bürgermeister Verbandsgemeinde Eisenberg
Gez. Marcus Schaile, Bürgermeiste Stadt Germersheim
Gez. Michael Cyfka, Verbandsvorsteher Abwasserzweckverband

Guldenbachtal
Gez. Uwe Weber, Bürgermeister Verbandsgemeinde Herrstein
Gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin Abwasserzweckverband

Quodbachgruppe
Gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin Abwasserzweckverband

Hayna-Erlenbach
Gez. Hedi Braun, Verbandsvorsteherin Abwasserzweckverband

Rohrbach-Steinweiler
Gez. Friedrich Marx, Bürgermeister Stadt Idar-Oberstein
Gez. Karl Dieter Wünstel, Bürgermeister Verbandsgemeinde

Jockgrim
Gez. Volker Poß, Bürgermeister Verbandsgemeinde Kandel
Gez. Werner Müller, Beauftragter Verbandsgemeinde Kirn-Land
Gez. Torsten Blank, Verbandsvorsteher Abwasserzweckverband

Klingbachgruppe
Gez. Roger Schmitt, Erster Beigeordneter Verbandsgemeinde

Kusel-Altenglan
Gez. Adalbert Dornbusch, Bürgermeister Stadt Lahnstein
Gez. Bernhard Eck, Vorstandsvorsitzender Entsorgungs- und

Wirtschaftsbetrieb Landau
Gez. Michael Cyfka, Bürgermeister Verbandsgemeinde Langen-

lohnsheim
Gez. Frank Rüttger, Bürgermeister Verbandsgemeinde Leininger-

land
Gez. Andreas Poignée, Bürgermeister Gemeinde Limburgerhof
Gez. Werner Groß, Bürgermeister Verbandsgemeinde Loreley
Gez. Joachim Anton, Erster Beigeordneter Verbandsgemeinde

Maikammer
Gez. Alfred Schomisch, Stv. Vorstandsvorsteher Zweckverband

Zentralkläranlage Mendig
Gez. Reinhold Niederhofer, Verbandsvorsteher Abwasserzweck-

verband Mittleres Eckbachtal
Gez. Roger Schmitt, Verbandsvorsteher Abwasserzweckverband

Mittleres Glantal
Gez. Axel Haas, Bürgermeister und Vorsitzender Abwasser-

zweckverband Mittleres Pfrimmtal
Gez. Doris Leininger-Rill, Erste Stv. Verbandsvorsteherin Abwas-

serzweckverband Mommenheim
Gez. Jens Güllering, Bürgermeister Verbandsgemeinde Nastät-

ten
Gez. Dieter Klohr, Beigeordneter Stadt Neustadt
Gez. Klaus Gerhardt und Frank Schneider, Prokuristen Service-

betrieb Neuwied ÄöR
Gez. Johannes Bell, Bürgermeister und Verbandsvorsteher Ab-

wasserzweckverband Oberes Nettetal
Gez. Volker Mendel, Bürgermeister Verbandsgemeinde Puder-

bach

Gez. Ralf Hechler, Bürgermeister Verbandsgemeinde Ramstein-
Miesenbach

Gez. Hans-Bernd Eckert, Dritter Beigeordneter Verbandsgemein-
de Rengsdorf-Waldbreitbach

Gez. Georg Dräger, Verbandsvorsteher Zweckverband Abwas-
serverband Rhaunen

Gez. Georg Dräger, Beauftragter Verbandsgemeinde Rhaunen
Gez. Werner Merkenich, Beigeordneter Verbandsgemeinde

Rhein-Mosel
Gez. Klaus Gebhardt, Erster Beigeordneter Verbandsgemeinde

Rockenhausen
Gez. Wolfgang Denzer, Bürgermeister Verbandsgemeinde Rodal-

ben
Gez. Heinz-Martin Schwerbel, Erster Beigeordneter Verbandsge-

meinde Rüdesheim
Gez. Matthias Schardt, Verbandsvorsteher Abwasserzweckver-

band Rülzheim/Herxheim
Gez. Anke Denker, Bürgermeisterin Verbandsgemeinde Strom-

berg
Gez. Christian Stahl, Erster Beigeordneter Verbandsgemeinde St.

Goar-Oberwesel
Gez. Marcus Heintel, Bürgermeister Verbandsgemeinde Traben-

Trarbach
Gez. Achim Haag, Verbandsvorsteher Abwasserzweckverband

Untere Ahr
Gez. Andreas Müller, Verbandsvorsteher Abwasserzweckverband

Unteres Glantal
Gez. Karl Thorn, Verbandsvorsteher, Abwasserzweckverband

Untere Nahe
Gez. Alfred Schomisch, Bürgermeister Verbandsgemeinde Vor-

dereifel
Gez. Klaus Lütkefedder, Bürgermeister Verbandsgemeinde Wall-

merod
Gez. Ernst Müller, Beigeordneter Verbandsgemeinde Weilerbach
Gez. Ralf Schmorleiz, Erster Beigeordneter Verbandsgemeinde

Weißenthurm
Gez. Rudolf Jacob, Bürgermeister Verbandsgemeinde Winnwei-

ler
Gez. Gerd Rocker, Bürgermeister Verbandsgemeinde Wöllstein
Gez. Markus Conrad, Bürgermeister Verbandsgemeinde Wörr-

stadt
Gez. Bernd Alsfasser, Bürgermeister Verbandsgemeinde Baum-

holder

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf die
Rechtsfolgen dieser Bestimmung hingewiesen, wonach Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Be-
kanntmachung als Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehör-
de den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung
der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meindeverwaltung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht,
so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jeder-
mann diese Verletzung geltend machen. 

Sonstige Bekanntgaben u. Mitteilungen

Ehrenamtlicher Besuchsdienst - Leitstelle
Älterwerden Landkreis Kaiserslautern

Wir gratulieren allen die in diesem Monat Geburtstag feiern!
Sie möchten von uns besucht werden oder Teil unseres ehrenamt-
lichen Teams werden?

Dann rufen sie uns an!
Frau Paque freut sich auf Sie.
Sie erreichen uns jeden Montag von 10 bis 11 Uhr in der Ver-
bandsgemeindeverwaltung, Am Neuen Markt 6, 66877 Ramstein-
Miesenbach oder unter der. Telefonnummer 06371/592-183
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Wir gratulieren
Niedermohr:
7. 12.: Ludwig Müller, 80 Jahre

Ramstein:
10. 12.: Sara Munoz, 80 Jahre
11. 12.: Klaus Bender, 70 Jahre
16. 12.: Fridolin Weidinger, 70 Jahre

Miesenbach:
15. 12.: Inge Schubach, 80 Jahre

Steinwenden:
11. 12.: Marianne Tremel, 70 Jahre

Spielend für Toleranz
Einladung zum Spiele-Abend
im Mehrgenerationenhaus

Am Freitag, 14. Dezember 2018,
von 17.00 bis 18.30 Uhr findet im
Mehrgenerationenhaus in Ramstein, Landstuhler Straße 8a,
eine Veranstaltung im Rahmen von „Spielend für Toleranz“
statt. Viele Brett- und Gesellschaftsspiele für Erwachsene und
Kinder ab zirka sechs Jahren stehen zur Verfügung und wer-
den sachkundig erklärt.
„Spielen verbindet, am Spieletisch sind alle Menschen gleich“,
so das Motto. Die Ludothek der Stadtbücherei Ramstein-Mie-
senbach organisiert in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenera-
tionenhaus die Veranstaltung. In der Ludothek selbst stehen
dauerhaft an die 300 Spiele zur Ausleihe zur Verfügung. „Mit
‚Spielend für Toleranz‘ setzt die Spieleszene ein Zeichen ge-
gen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Mit unserer Aktion
möchten wir in diesen Monaten an vielen verschiedenen Orten
Menschen zusammenbringen, die unabhängig von ihrer Her-
kunft gemeinsam spielen.“ Mehr Informationen zur Aktion un-
ter http://ebbesspielen.spiellokal.de/
gesellschaftsspiele/spielend-fuer-toleranz/
In einer Zeit, in der insbesondere auch in sozialen Medien im-
mer mehr Hetze verbreitet wird, gilt es, gemeinsam für eine of-
fene Gesellschaft einzutreten, betonen die Veranstalter. Unter-
stützt wird die Veranstaltung vom Verein „Spiel des Jahres“ mit
einem umfangreichen Spielepaket, das unter anderem den
neuen Titelträger „Azul“ enthält. Darüber hinaus befinden sich
eine Reihe von Brett- und Kartenspielen, die ohne große Wor-
te auskommen und ohne tiefere Deutschkenntnisse spielbar
sind, in der Auswahl.
Komm vorbei, Spiel mit! Der Eintritt ist frei.

Sternsingen 2019 in der
Pfarrei Hl. Wendelinus

Am Freitag und Samstag, 4. und 5.
Januar 2019 findet in der Pfarrei Hl.
Wendelinus Ramstein, also in den
Ortsgemeinden Hütschenhausen,
Kottweiler-Schwanden, Niedermohr, Steinwenden und Ram-
stein-Miesenbach, wieder das Sternsingen statt. Die Sternsin-
ger besuchen Sie sehr gerne, wir bitten Sie aber um eine vor-
herige Anmeldung. Wer also bisher noch nicht angemeldet war
oder im letzten Jahr nicht besucht wurde, sollte sich möglichst
bald melden, spätestens aber bis 20. Dezember 2018.
Anmeldungen können abgegeben werden im Pfarramt der ka-
tholischen Pfarrei Heiliger Wendelinus, Landstuhler Straße 10
in Ramstein, Tel. 06371/613680. Sie können auch eine Mail
schreiben an: pfarramt.ramstein@bistum-speyer.de.
Natürlich sind die Kinder, die im Jahr 2019 zur Erstkommunion
gehen, besonders eingeladen an der Sternsinger Aktion „Wir
Gehören Zusammen“ im nächsten Jahr teilzunehmen. Die
Sternsinger freuen sich auf viele Anmeldungen. Falls Sie eine
Spendenbescheinigung benötigen, bitten wir Sie, die Spende
in einem Kuverts mit ihrer Anschrift in die Sternsingerkasse zu
werfen, da ausschließlich nur noch auf diesem Wege Spen-
denbescheinigungen erstellt werden. Das nächste Treffen der
Sternsingerverantwortlichen ist am Montag, 10. Dezember, um
19.15 Uhr im Pfarrhaus Ramstein.

Deutsch-Amerikanisches Bürgerbüro
Das Deutsch-Amerikanische Bürgerbüro (German-American
Community Office = GACO) in Kaiserslautern gegenüber dem
Rathaus ist die Anlaufstelle für Deutsche und US_Bürger und gibt
Antworten auf Fragen, die das deutsch-amerikanische Zusam-
menleben betreffen.
Adresse: Lauterstraße 2, 67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631-363 3010
Fax: 0631-363 3011
E-mail: info@gaco-kl.de
Internet: www.gaco-kl.de

Finanzamt Kusel-Landstuhl
mit Info-Hotline

Info-Hotline der Finanzämter: 0180/37575 400 *
* 9 Cent/Minute aus dem Festnetz, max. 42 Cent mobil
Montag – Donnerstag 8 bis 17 Uhr,
Freitag 8 bis 13 Uhr

Finanzamt Kusel-Landstuhl
Telefon: 06381/9967-0
Telefax: 06381/9967 – 21060

Öffnungszeiten des Service-Centers:
Montag und Dienstag 8 – 16 Uhr
Donnerstag 8 – 18 Uhr
Mittwoch undFreitag 8 – 12 Uhr
Internet: www.finanzamt-kusel-landstuhl.de
E-Mail: Poststelle@fa-ku.fin-rlp.de

Forstamt Kaiserslautern:

Weihnachtsbaumverkauf
im Revier Landstuhl

Am Holzlagerplatz Breitenwald in Landstuhl findet am Sonn-
tag, 16. Dezember, von 10 bis 15 Uhr ein Weihnachtsbaum-
verkauf statt. Es können Nordmannstannen, Fichten und Kie-
fern erworben werden. Selbsteinschlag der Tannen ist möglich,
sowie der Erwerb von zertifizierten Bäumen. Ebenso wird für
das leiblich Wohl gesorgt.

Sprechtag für Gründungsinteressierte
und Personen, die ihre ausländischen

Berufsqualifikationen anerkennen
lassen möchten

Am Dienstag, dem 11. Dezem-
ber 2018, findet bei der Struk-
tur- und Genehmigungsdirekti-
on Süd (SGD Süd) ein kosten-
freier Sprechtag des Einheitli-
chen Ansprechpartners (EAP) statt. Gründungsinteressierte ha-
ben hier die Möglichkeit, sich vor dem Schritt in die Selbständig-
keit über behördliche Genehmigungen und andere notwendige
Formalitäten zu informieren. Als „Behördenlotse“ ist der EAP eine
Serviceeinrichtung, die sowohl wichtige Tipps zum Thema Aufnah-
me und Ausübung einer selbständigen Tätigkeit, wie auch wertvol-
le Informationen zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifika-
tionen anbietet und die entsprechenden Verwaltungsverfahren
selbst abwickeln kann. Alle Informationen und Leistungen des
EAP sind dabei kostenfrei.
Um Terminvereinbarung unter „eap-sgdsued@poststelle.rlp.de“
oder telefonisch (vormittags) unter 06321 99-2233 wird gebeten.

Die Kreisverwaltung informiert:

Sprechstunden des Beirates für
Migration und Integration

Die Sprechstunden des Beirates für Migration und Integration
des Landkreises Kaiserslautern finden jeden Donnerstag von
16 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter
0159/04094168 mit Herrn Spytalimakis im Gesundheitsamt
Kaiserslautern, Tel. 0631/7105-414, Pfaffstraße 40-42, 3.
Stock, Zimmer 312, statt.
Vorherige Terminvereinbarung für die Verbandsgemeinde
Ramstein-Miesenbach bei Jean-Pierre Biehl unter Tel.
06372/7388. 
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Fluglärmbeschwerden
Ansprechpartner für Ihre Beschwerden über Fluglärm finden Sie
bei folgenden Stellen:
Luftwaffenamt, Abteilung Flugbetrieb in der Bundeswehr
Postfach 90 25 00, 51140 Köln
Telefon: 0800 - 8620730 (gebührenfrei)

Verbindungsbüro Flugplatz Ramstein
Flugplatz Ramstein
Telefon 06371 - 952655

Mitgliederversammlung der LAG Westrich-Glantal e.V. am 13.
November 2018 (Foto: LAG Westrich-Glantal e.V.)

Rund 735.000 € für gute Ideen aus der
Region zu vergeben

Bis zum 06.05.2019 können sich Pri-
vatpersonen, Vereine, Organisationen,
Initiativen und Gemeinden um
735.436,44 € Fördermittel im Rahmen
des EU-weiten Förderprogramms
LEADER bewerben. Gefördert werden
können Projekte, die in den Verbands-
gemeinden Landstuhl, Bruchmühl-
bach-Miesau und Ramstein-Miesenbach sowie Oberes Glantal
umgesetzt werden. Eine Entscheidung dazu, welches Projekt För-
dermittel erhält, trifft der Vorstand der LEADER-Region voraus-
sichtlich Anfang Mai 2019.
Was an Förderprojekten denkbar ist, kann der Website und Face-
book-Seite der LAG entnommen werden. Erste Ideen könnten
sein: Die Ausstattung eines Generationen-Cafés, die Zertifizierung
eines Wanderweges oder die Modernisierung und Neuausrichtung
eines Restaurants mit regionalen Produkten. Auch die Bereiche
Digitalisierung, Seminarreihen oder Marketingmaßnahmen haben
Chancen über LEADER finanziert zu werden.
Sie haben eine Idee und möchten gerne wissen, ob es eine Mög-
lichkeit auf Förderung für Sie gibt? Dann wenden Sie sich an un-
sere Regionalmanagerin Anne-Marie Kilpert (Tel.: 06302/923916,
E-Mail: anne-marie.kilpert@entra.de). Das Regionalmanagement
freut sich auf Ihre Anfragen und steht für Beratungen kostenlos zur
Verfügung!

Hier waren wir für Sie im Einsatz:
28.11. 17:31 Verkehrsunfall, A62
01.12. 04:57 Brand eines Holzhaufen, Hütschenhausen
02.12. 11:49 Türöffnung, Kottweiler-Schwanden

Nächste Termine:
07.12. 20:00 Übung der Feuerwehr Ramstein
10.12. 18:00 Übung der Jugendfeuerwehr
10.12. 19:30 Übung der Feuerwehr Niedermohr

www.feuerwehr-ramstein.de

Friday, December 7 – Sunday, December 9:

Ramstein Christmas Market
You and your family are cordially invited to Ramstein´s Cinnamon
& Waffle Market. The market is located in the city center. Various
vendors offer Christmas decoration, arts and crafts, spices, deli-
cious food and beverages, goodies and “Glühwein”. The fountain
on Ramstein´s market square turns into the largest Advent wreath
in the region. The official opening is at 6 p.m. on Friday. A local kin-
dergarten sings Christmas carols on Saturday at 3 p.m. and Sun-
day at 3.30 p.m. Afterwards santa visits the market on both days.
Further stage performances are provided by several choirs and
music groups. Opening hours are Friday from 6 p.m. to 10 p.m.,
Saturday from 3 p.m. to 10 p.m. and Sunday from 1 p.m. to 8 p.m.
Please note: The German American Christmas Concert taking pla-
ce at Congress Center Ramstein on Sunday at 4 p.m. is sold out
already!
Address: Am Neuen Markt 4, 66877 Ramstein

Friday, December 7 – Sunday, December 9:

Christmas Market in Kirchheimbolanden
The historic downtown of Kirchheimbolanden is surrounded by an
ancient city wall that can be walked on partly. The old town is a
wonderful venue for the Christmas market. More than 50 booths
offer Christmas decoration, handcrafted items, jewellry, candles,
sweets, culinary dishes and a lot more. From Friday through Sun-
day visitors can listen to Christmas carols and see different perfor-
mances on stage. Santa Claus surprises children on Saturday at
5.30 p.m. Furthermore they can take rides on a kid´s train depar-
ting from “Apothekerplatz”. A nativity scene is displayed in the
“Red Tower” and the museum hosts a special exhibitions that can
be visited at the Stadtpalais. Opening hours of the market are Fri-
day from 5 p.m. to 9 p.m., Saturday from 2 p.m. to 9 p.m. and Sun-
day from 1 p.m. to 8 p.m. A Bengal fireworks display takes place
on Sunday at 8 p.m.
Address: Roemerplatz, 67292 Kirchheimbolanden

Friday, December 7:

“Santa Claus Shooting”
in Steinwenden-Weltersbach
The shooting association Steinwenden-Weltersbach hosts a “San-
ta Claus Shooting” event Friday, December 7. The event will be
carried out at the association’s shooting range in Weltersbach, di-
strict of Steinwenden, located behind the pizzeria La Toscana “Da
Giovanni”. Event hours are from 6 until 9 p.m. Registration for par-
ticipation at the shooting range ends at 8.30 p.m. For three shots
with an air gun at a target you pay € 1.50. For 21 rings shot you
will be rewarded with a chocolate Santa. Participants with less
than 21 rings shot will get a consolation prize. All proceeds go to-
wards the youth programs of the association. Glühwein (mulled wi-
ne) and Christmas cookies will be available. The Schützenverein
Steinwenden Weltersbach is looking forward to your visit!
Address: Bergstrasse 7, 66879 Weltersbach

Saturday, December 8 – Sunday, December 9:

Exhibition of Model Railroad Facilities
in Obermoschel
The model making club “Modellbaufreunde Obermoschel e.V.“

If you have any questions about the local area, please do not
hesitate to contact the “Window to Rheinland-Pfalz – Ramstein
Gateway” information center located in the Kaiserslautern Mili-
tary Community Center (KMCC) on Ramstein Air Base:
Window to Rheinland-Pfalz
Ramstein Gateway
Building 3336 (KMCC)
66877 Ramstein Air Base
Phone: 06371- 406 208.
E-Mail: kmcc@infocenter-ramstein.de
www.ramstein-gateway.com
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presents its large model railroad facilities (scale H0) at an exhibi-
tion area of 200 sq m at the club house in Obermoschel. The ex-
hibition can be visited on Saturday and Sunday from 10 a.m. to 6
p.m. Admission is € 3 for adults and € 0.50 for children. Food and
drinks are offered. For further information please call at
06362/993838 (Tue & Fri from 8 p.m. - 10 p.m.) or send an email
to mail@mbf-obermoschel.de or visit the website www.mbf-ober-
moschel.de.
Address: Luitpoldstrasse 4, 67823 Obermoschel

Tor. Wäre es nach den Schülern gegangen, hätte die nächste
Runde direkt am Folgetag stattfinden können. Die Teamchemie
stimmte und so hoffen die Jungs darauf, die Zwischenrunde in der
bewährten Besetzung bestreiten zu können.
Ein großes Dankeschön geht an die Organisatoren und die Mann-
schaften der anderen  Schulen. Ohne diese wäre dieses tolle Er-
lebnis nicht möglich gewesen!

Der Siegeszug geht weiter:
Schülermannschaft des RWG erreicht Finale
Die Oberstufenschüler des Reichswald-Gymnasiums Ramstein-
Miesenbach vom Jahrgang 2000 bis 2003 haben nach einer groß-
artigen kämpferischen Leistung das Regionalhalbfinale im Schul-
fußball gegen das Werner-Heisenberg-Gymnasium Bad Dürkheim
mit 4:3 gewonnen.
Dabei sah es lange Zeit so aus, als ob dies der letzte Auftritt im
Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ sein könnte. Die Gast-
geber aus der Vorderpfalz führten zur Halbzeit verdient mit 1:0. Als
sie in der 50. Minute das 2:0 erzielten, schien das Spiel gelaufen.
Doch der schnelle Anschlusstreffer durch Nico Blinn nach einem
Traumpass von Frederik Christmann weckte wieder Hoffnung im
Ramsteiner Lager. Aber auch diese Freude währte nicht lange,
nach gut einer Stunde erzielte Bad Dürkheim das 3:1. Doch das
Team um den starken Kapitän Paul Kopp agierte nun wesentlich
offensiver sowie risikoreicher und erzielte durch Frederik Christ-
mann – nach toller Vorarbeit von Daniel Weilert – erneut den An-
schlusstreffer (70. Min). In den letzten Minuten überschlugen sich
dann die Ereignisse. Erst gelang Mittelstürmer Johannes Henke
per Kopf der umjubelte Ausgleich (85. Min), in der vorletzten Minu-
te krönte derselbe Spieler nach tollem Solo mit einem präzisen
Schuss aus 20 Metern seine starke Leistung.
Dank einer überragenden Defensivleistung überstand man auch
die recht lange Nachspielzeit unbeschadet und feierte den drama-
tischen und am Ende verdienten Sieg ausgelassen. Im Finale war-
tet nun der Sieger des Duells zwischen der Gustav-Stresemann-
Wirtschaftsschule Mainz und dem Europa-Gymnasium Wörth. Der
Einzug ins Regionalfinale ist schon jetzt der größte fußballerische
Erfolg in der Historie des Gymnasiums.

Auch die Jungtalente des RWG spielen
erfolgreichen Fußball

Am Dienstag vergangener Woche haben zwei Teams des Ram-
steiner Reichswald-Gymnasiums (RWG) der Jahrgänge 2006 und
jünger am Fritz-Walter-Cup der Fritz Walter Stiftung teilgenom-
men.
Während sich das jüngere Team wacker gegen teils ältere Kontra-
henten schlug, marschierte das ältere der beiden Ramsteiner
Teams mit vier nie gefährdeten Siegen und einem beeindrucken-
den Torverhältnis von 14:1 durch das Turnier und konnte sich so-
mit für die Zwischenrunde im kommenden Jahr qualifizieren.
Wurde in der Defensive fleißig Beton angerührt, glänzte die Offen-
sive mit spielerischer Leichtigkeit und Kaltschnäuzigkeit vor dem

Es handelt sich um eine Ergänzung zum gut sortierten und stark
frequentierten Pausenverkauf. Die Schülerfirma hat in der Versor-
gung mit gesundem und frischem Obst eine „Marktlücke“ ausge-
macht. So findet das Deftige und Süße seit vier Wochen durch
den Pausenstand der Schülerfirma eine besonders gesunde Er-
gänzung.
Die Preise legt die Arbeitsgemeinschaft (AG) nach dem Prinzip
von Angebot und Nachfrage fest. Gewinnmaximierung ist aber
kein vorrangiges Ziel. Die Schüler freuen sich eher daran, dass
dem Obst bisher rege zugesprochen wurde. Über die Verwendung
des Erlöses wird noch nachgedacht. Teils wurde er bereits reinve-
stiert. So macht beispielsweise eine neue große Werbetafel auf
den Verkaufsstand aufmerksam. Grundsätzlich soll der Erlös aber
der Schulgemeinschaft zugutekommen. Einige Ideen gibt es be-
reits. Über Vorschläge aus der Schulgemeinschaft würden sich die
Mitglieder der AG aber sehr freuen!
Freuen würden sie sich auch über weitere tatkräftige Unterstüt-
zung. Jeden Freitag treffen sich die Schüler in der 8. Stunde zur
Nachbesprechung des Verkaufstages und zur Planung des näch-
sten Verkaufs.

Neues von der AG Schülerfirma
Die Schülerfirma des Reichswald-Gymnasium (RWG) Ramstein-
Miesenbach hat ein neues „Projekt“ für sich entdeckt. Wurden bis
vor einigen Monaten schwerpunktmäßig Nistkästen produziert
und erfolgreich verkauft, ist die Arbeitsgemeinschaft seit einigen
Wochen mit einer neuen Idee im Schulgebäude präsent.
Jeden Freitag bietet die Schülerfirma Obst aus der Region und
aus der Saison zum Kauf an. So gibt es aktuell Äpfel und Birnen
zu kaufen. Im Frühjahr und Sommer werden die Schüler das An-
gebot entsprechend anpassen.
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Internationale Basketballgruppe
Die Internationale Basketballgruppe ist für alle zwischen 11 und 17
Jahre, die Lust haben, Basketball zu spielen.
Jeden Montag von 16 bis 17 Uhr in der Reichswald-Sporthalle der
Realschule plus.
Leitung: Billy Jackson.

Patenklasse am Pfalztheater
Schüler der Realschule plus Am Reichswald besuchen „Bie-

dermann und die Brandstifter“

Die Schüler der 10. Klassen der Realschule plus Am Reichswald
wurden in diesem Jahr vom Pfalztheater Kaiserslautern zur Paten-
klasse des Stückes „Biedermann und die Brandstifter“ ausge-
wählt. In diesem Zusammenhang bekamen sie bereits Ende Ok-
tober die Möglichkeit, exklusiv eine Probe des Stückes zu besu-
chen. Sie erhielten ebenfalls eine Führung des Pfalztheaters und
konnten sich mit der Dramaturgin des Stückes über die Entste-
hung desselben austauschen. Gleichzeitig wurde „Biedermann
und die Brandstifter“ auch im Deutschunterricht gelesen und bear-
beitet. Somit war der exklusive Besuch der Probe eine tolle Erfah-
rung für die Schüler. Im November besuchten dann beide Klassen
als krönenden Abschluss die Aufführung des Stückes im Pfalz-
theater. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Stück von Dür-
rematt, nicht nur im Unterricht, sondern auch am Pfalztheater,
empfanden die Schüler als sehr bereichernd.

Deutschtraining für Anfänger
Ausländische Menschen, die die letzten Wochen und Monaten zu
uns gezogen sind, können hier erste Schritte in der deutschen
Sprache erlernen.

Trainingskurs I:
Von 9.30 Uhr bis 11 Uhr jeden Montag und Mittwoch.
Leitung: Leon Scheuermann, Veronica Solombrino, Fanny Kas-
subek.

Trainingskurs II:

Deutsch trainieren für den Alltag
In „Deutsch trainieren für den Alltag“ werden die häufigsten gram-
matischen Anwendungen trainiert, der Deutschen Wortschatz und
bei Besuchen vieler Einrichtungen in Ramstein-Miesenbach (Su-
permarkt, Vereine, Rathaus, Bücherei  usw.) die deutsche Spra-
che im Alltag erweitert.
Zeit: Montags und donnerstags, jeweils von 16.15 Uhr bis 17.45
Uhr.
Anmeldung: Im Jugendbüro (06371/466 742).
Leitung: Andrea Munzinger, Ergotherapeutin.

Integrationskursberatung und
B1-Prüfungen

Jeden Dienstag findet von 14 bis 16 Uhr in den Räumen des Ju-
gendbüros eine Integrationskursberatung durch den Internationa-
len Bund Kaiserslautern statt. 
Frau Stefanie Cronauer hilft Flüchtlingen und weiteren ausländi-
schen Menschen bei der Antragsstellung und steht zur Beratung
zur Verfügung.

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte
Sprechzeiten: Sa. v. 9 – 12 Uhr, Sonn- u. Feiertag v. 11 – 12 Uhr.
Kreis Landstuhl: Am 8./ 9. 12.: Za Marc Gerd Heyl, Hauptstraße 66,
Reichenbach-Steegen, Tel, 06385 / 6325.

Bereitschaftsdienst der Augenärzte 
Kusel/Landstuhl/Kaiserslautern

Der augenärztl. Bereitschaftsdienst Kusel/Landstuhl ist mit dem Not-
dienst Kaiserslautern zusammengeschlossen. Zu erfragen unter
Tel.: 0631 / 89290929.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für die Bereiche der
Verbandsgemeinden Landstuhl und Ramstein-Miesenbach

Zuständig ist die Bereitschaftsdienst-Zentrale auf dem Gelände des
St.-Johannis-Krankenhauses Landstuhl (ehem. Caféteria), Bereit-
schaftsdienst-Tel.Nr.: 116117. Dienstzeiten: Mo., Di. u. Do. 19 Uhr
bis Folgetag 7 Uhr; Mi. 13 Uhr – Do. 7 Uhr, Fr. 18 Uhr – Mo. 7 Uhr,
Vorabende von Feiertagen 20 Uhr bis Folgetag 7 Uhr; Heiligabend
u. Silvester ab 7 Uhr. 

Dienstbereite Apotheken
Der Bereitschaftsdienst beginnt immer um 8.30 Uhr und endet am
folgenden Tag um 8.30 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Er ist
unter folgenden Rufnummern zu erfragen: (im Internet: www.lak-
rlp.de),
Deutsches Festnetz: 0180-5 -258825-Postleitzahl (0,14 €/Min.),
Mobilfunknetz: 0180-5 -258825 -Postleitzahl (max. 0,42 €/Min.).
Also z. Bsp. für Hütschenhausen die 0180 -5 -258825 - 66882 oder
für Steinwenden, Kottweiler-Schwanden oder Niedermohr die 0180 -
5 -258825 -66879.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst für die Praxisbereiche
Glan-Münchweiler und Reichenbach-Steegen

Zuständig ist die Bereitschaftsdienstzentrale im Westpfalz-Klinikum,
Telefon 06381 - 935935. Wir bitten in jedem Erkrankungsfall um te-
lefonische Vorankündigung. Dienstzeiten: Mi. 14 Uhr – Do. 7 Uhr,
Fr. 18 Uhr – Mo. 7 Uhr, Vorabende von Feiertagen 20 Uhr bis 1.
Werktag 7 Uhr. Sprechstunden: Sa. u. So. 10 – 12 Uhr, 17 – 19 Uhr.

Tierärztlicher Notfalldienst
Tierärztlichen Notdienst für Kleintiere hat am kommenden Wo-
chenende die Tierarztpraxis Dr. Schulz, Saarbrücker Straße
85a, Landstuhl, Tel. 0163 / 8253764.
Dieser gilt samstags von 13:00 bis 19:00 Uhr sowie sonntags von
9:00 bis 19:00 Uhr. Um telefonische Anmeldung wird gebeten.
Außerhalb dieser Zeiten wenden Sie sich bitte an die Tierklinik in:
Spiesen-Elversberg, Tel.: 06821 / 17 94 94
Notdienst für Großtiere ist bei dem jeweiligen Hoftierarzt zu erfra-
gen.

Rettungsdienst und Krankentransport des DRK:
Tel. 06371 / 19222

TelefonSeelsorge rund um die Uhr – anonym, kompetent:
Die TelefonSeelsorge ist ein niedrigschwelliges Gesprächs-, Bera-
tungs- und Seelsorgeangebot für alle Menschen in Lebenskrisen
und belastenden Situationen.
Sie ist gebührenfrei erreichbar unter den bundeseinheitlichen Ruf-
nummern: 0800 / 1110111 und 0800 / 1110222
Oder als TelefonSeelsorge im Internet unter:
www.telefonseelsorge.de für Chat bzw. Email Beratung.

Seelsorge und Lebensberatung
– ein christl. Beratungsdienst von Treffpunkt Seelsorge e.V. –
Terminvereinb.: 0700 / 23121139, Mo 16-19 Uhr, Mi 9-12 Uhr

Schwangeren- und Familienberatungsstelle 
Sozialdienst katholischer Frauen Landstuhl

Kirchenstraße 53, 66849 Landstuhl, Telefon: 06371 / 2285, E-Mail:
www.skf-landstuhl.de. Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr,
Mo-Mi 14.00 – 16.00 Uhr, Do 14.00 – 18.00 Uhr.
Beratung und Hilfe in persönlichen, rechtlichen und finanziellen Fra-
gen vor, während und nach einer Schwangerschaft.
Schwangerenberatung im Internet: www.beratung-caritas.de
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat Außensprechstunde im Mehrge-
nerationenhaus in Ramstein. Zu diesen Zeiten ist auch unser Baby-
laden geöffnet.

Schwangeren-Beratungsstelle „Donum Vitae“:
Schwangerschaftskonfliktberatung – Schwangerensozialberatung –

Notfalldienste
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Sexualpädagogik und -beratung – Familien- u. Paarbetreuung
Am Feuerwehrturm 6, Landstuhl, Tel. 06371 / 6196910

Öffnungszeiten:
Mo/Di/Fr 8-12 u. 14-16 Uhr, Mi/Do 9-12 u. 15.30-18.30 Uhr

Drogen-Info-Telefon
des Pfalzklinikums für Psychiatrie und Neurologie:

Legale Drogen (Alkohol, Medikamente usw.) (06349) 900 2555
Illegale Drogen (Haschisch, Heroin usw.) (06349) 900 2525

Mo, Mi, Fr, 14.30-16 Uhr oder über Anrufbeantworter 

Hotline „Ess-Störungen“
des Pfalzinstituts - Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie,

Psychosomatik und Psychotherapie: (06349) 900 3333 
Mo bis Do, 15-16 Uhr oder über Anrufbeantworter

Meetings der Selbsthilfegruppe „Anonyme Alkoholiker“ in
Landstuhl, evangelisches Gemeindehaus, Vordere Fröhnstr. 5,

Telefon 06371 - 5974339
Sprechzeiten: 1. Montag im Monat von 19.30-21.30 Uhr

Krisentelefon für Kinder und Jugendliche
Hilfe rund um die Uhr – SOS Familienhilfezentrum Kaiserslautern

Telefon: 0631-316440

Kontakt- u. Beratungsstelle „Querbeet“
Landstuhler Str. 8A, Ramstein (Mehrgenerationenhaus)
Telefon: 063 71 / 59808 38, Fax: 06371 / 5980836
E-Mail: querbeet@kaiserslautern-kreis.de
Öffnungszeiten: Mo – Fr von 9 – 12 Uhr
Das aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern bestehende Beraterteam
bietet eine kostenlose und vertrauliche Beratung an.
Weitere Informationen unter: www.kops-kl-de (Stichwort: Querbeet)

Deutsche Multiple-Sklerose Gesellschaft
Rheinland Pfalz e.V. Selbsthilfegruppe für Betroffene u. Angehörige.

Treffen: Jeden ersten Mittwoch eines Monats 18 - 20 Uhr. 
Treffpunkt erfahren Sie auf der Homepage: www.s-l-d.jimdo.com 

1. Kontakt 06385-993681 oder 06371-8381408.

Apotheken-Bereitschaftsdienstplan vom 6. bis 14. 12.18
(Ramstein Umkreis: 20 km)

Die Dienstbereitschaft beginnt am genannten Tag jew. um 8.30 Uhr.
Stand: 4.12.2018 - Die nachstehenden Daten sind tagesaktuell und
unterliegen einem ständigen Änderungsservice! Den tagesaktuellen
Bereitschaftsdienstplan finden Sie, wie oben beschrieben, unter den
Service-Telefonnummern bzw. unter www.lak-rlp.de im Internet.
Do., 6.12.: Löwen-Apotheke im Kaufland, Torfstr. 10, Landstuhl, Tel.
06371 / 9461560.
Fr., 7.12.: Markt-Apotheke, Kottweiler Str. 1, Miesenbach, Tel.:
06371 / 96280.
Sa., 1.12.: Markt-Apotheke, Am Alten Markt 7, Landstuhl, Tel.:
06371 / 62009.
So., 2.12.: Adler-Apotheke Harenberg und Schmitt, Hauptstr. 5a,
Glan-Münchweiler, Tel. 06383 / 316.
Mo., 3.12.: Mühlbach-Apotheke, Kaiserstr. 73d, Bruchmühlbach-
Miesau, Tel.: 06372 / 1301.
Di., 4.12.: Sonnen-Apotheke, Kaiserstr. 99, Bruchmühlbach-Miesau,
Tel.: 06372 / 6811.
Mi., 5.12.: Höhen-Apotheke, Hauptstr. 43a, Queidersbach, Tel.:
06371 / 3324 und Herrenberg-Apotheke, Hauptstr. 104, Reichen-
bach-Steegen, Tel. 06385 / 1444.
Do., 6.12.: Löwen-Apotheke, Landstuhler Str. 25a, Ramstein, Tel.:
06371 / 50201.
Fr., 7.12.: Apotheke auf der Atzel, Königsberger Str. 1, Landstuhl,
Tel.: 06371 / 2296.

Bürgermeistersprechstunden:
Freitags jeweils von 17.30 – 18.30 Uhr

1. Freitag im Monat: Mehrzweckhalle Spesbach
(Konferenzraum)

2. Freitag im Monat: Dorfgemeinschaftshaus Katzenbach
ansonsten im Bürgerhaus Hütschenhausen (Eingang Bühnenbe-
reich, gegenüber Zahnarztpraxis)

Ortsbürgermeister Matthias Mahl

Telefon 06372/7306 Mobil: 0151 70852546

Bürgerbus Hütschenhausen:
Tel. 0175-7 75 05 05

Fahrzeit: Mittwochs und freitags, je 9.00 bis 17.00 Uhr

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 11. Dezember 2018, um 19.30 Uhr, findet im
Sitzungssaal des Bürgerhauses im Ortsteil Hütschenhausen
eine Sitzung des Hauptausschusses Hütschenhausen statt.

Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung:
1. Forstwirtschaftsplan 2019
2. Bebauungsplan “Wohnpark an der Hauptstuhler Straße”, Orts-

teil Hütschenhausen
a) Behandlung der eingegangenen Bedenken und Anregungen
b) 2. Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

3. Vergabe eines Straßennamens im Baugebiet “Krämel”
4. Erhebung von Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag

für das Baugebiet “Krämel” im Ortsteil Spesbach
5. Erhebung von Vorausleistungen auf den Kostenerstattungsbei-

trag für das Baugebiet “Krämel” im Ortsteil Spesbach
6. Lärmmessung in Katzenbach, hier: Information
7. Verbesserung der Schulwegsicherheit (Aktion “Gelbe Füße”);

hier: Sachstandsbericht
8. Festsetzung der Hebesätze / Beitragssätze der gemeindlichen

Steuern sowie Festsetzung des Feld- und Waldwegebeitrages
für das Haushaltsjahr 2019

Hütschenhausen, 03.12.2018
gez. Matthias Mahl, Ortsbürgermeister

Standsicherheitsüberprüfung
der Grabmale

Die Überprüfung der Grabmale auf den Friedhöfen der Ortsge-
meinde Hütschenhausen erfolgt ab dem 10.12.2018.
Neben der Ortsgemeinde als Friedhofsträger sind die Nutzungs-
berechtigten der Grabstätten für den verkehrssicheren Zustand
der Grabmale und sonstigen Grabausstattung verantwortlich. Bei
Grabmalen deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist,
werden die Nutzungsberechtigten angeschrieben und aufgefor-
dert, die Grabsteine umgehend durch ein Fachunternehmen (z.
B.: Steinmetzbetrieb) ordnungsgemäß befestigen zu lassen.
Grabmale, die allerdings eine unmittelbare Gefahr darstellen,
müssen auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten gesichert oder
unter Umständen sogar umgelegt werden. Es wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Nutzungsberechtigten für alle Unfäl-
le haften, die durch das Umstürzen von nicht mehr standfesten
Grabsteinen versursacht werden.

Sonstige Bekanntgaben u. Mitteilungen

Bekanntmachung
Am Dienstag, dem 11. Dezember 2018 um 18:30 Uhr, findet im
Sitzungssaal des Bürgerhauses Hütschenhausen eine Sitzung
des Werksausschusses der Gemeindewerke Hütschenhau-
sen statt.

Ortsbürgermeister Armin Rinder
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Armin Rinder: Ort und Zeitpunkt nach

telefonischer Vereinbarung unter 06383-7011
oder niedermohr@web.de
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Nikolausmarkt Hütschenhausen 2018
Der UC- Heimat und Kulturverein Hütschenhausen veranstal-
tet in diesem Jahr am 9. Dezember (2. Advent) zum 34. Mal
den Nikolausmarkt Hütschenhausen mit vielen Vereinen und
Institutionen aus dem Ort.
Jeder Teilnehmer bietet eine gute Auswahl an kulinarischen
Köstlichkeiten, so dass jedes Angebot auf dem Markt einmalig
ist. Diese Angebote reichen von Flammkuchen und Rotwein,
über Speckwaffeln und Jagertee, weißer Glühwein, Baguettes,
Pizza, Lyoner Pfanne und Bratwurst. Natürlich fehlen auch
Crêpes und heiße Schokolade nicht im Angebot. Dieses wird
ergänzt durch Zimtwaffeln, Glühwein und Weihnachtsgebäck.
Der Innenhof des Bürgerhauses in Hütschenhausen bietet seit
vielen Jahren einen würdigen Rahmen für diese Veranstal-
tung. Im Innern des Bürgerhauses wird der prot. Kindergarten
mit Kaffee und Kuchen aufwarten.
Ferner wird diese Veranstaltung durch Hobbyaussteller er-
gänzt, die den Markt mit ihren handwerklichen Weihnachtsarti-
keln bereichern. Für die musikalische Gestaltung des Marktes
wird die Jagdbläsergruppe Landstuhl und wie gewohnt die
Spielgemeinschaft Hütschenhausen sorgen.
Für die Kinder wird ein Luftballonkünstler wieder allerlei Fanta-
siegebilde zaubern, bis der Nikolaus erscheint.

Der Programmablauf sieht wie folgt aus:
14.00 Uhr Beginn des Nikolausmarkts
15.30 Uhr Jagdbläser Landstuhl
17.00 Uhr Spielgemeinschaft Hütschenhausen
18.00 Uhr Der Nikolaus kommt

Wir bieten den Besuchern eine schöne vorweihnachtliche und
stimmungsvolle Veranstaltung und hoffen auf regen Besuch.

Seniorentreff „Gemütliche Runde“

EINLADUNG
Die „Gemütliche Runde“ lädt ein zu ihrer

vorweihnachtlichen Feier
am Freitag, 14.Dezember 2018, um 14.30 Uhr

ins Bürgerhaus Hütschenhausen.
Mit Musikstücken, Liedern und Texten wollen wir ein wenig auf
das nahe Weihnachtsfest einstimmen und so etwas Ruhe und
Besinnlichkeit erfahren.
Im Anschluss gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Ku-
chen. Das Team freut sich über Ihr Kommen.
Der Gemeindebus fährt ab 14.00 Uhr die bekannten Haltestel-
len an.

Weihnachtsmarkt in Katzenbach

Am Samstag, den 15. Dezember, veranstaltet der Gesang- und
Kulturverein Katzenbach zum achten Mal seinen Weihnachts-
markt. Es ergeht Einladung an alle Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger von Katzenbach in heimeliger Atmosphäre, rund ums kni-
sternde Feuer, zwischen weihnachtlich geschmückten Buden
bei Glühwein, „Grummbeerwaffele“ und anderen Köstlichkeiten
einen auf Weihnachten einstimmenden Abend zu verbringen.
Der Gesang- und Kulturverein würde sich sehr freuen, viele Be-
sucher aus Nah und Fern begrüßen zu dürfen.
Für die kleinen Besucher wird Kinderpunsch angeboten.
Der Weihnachtsmarkt findet am Dorfgemeinschaftshaus in Kat-

Standsicherheitsüberprüfung
der Grabmale

Die Überprüfung der Grabmale auf den Friedhöfen der Ortsge-
meinde Kottweiler-Schwanden erfolgt ab dem 10.12.2018.
Neben der Ortsgemeinde als Friedhofsträger sind die Nutzungs-
berechtigten der Grabstätten für den verkehrssicheren Zustand
der Grabmale und sonstigen Grabausstattung verantwortlich. Bei
Grabmalen deren Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist,
werden die Nutzungsberechtigten angeschrieben und aufgefor-
dert, die Grabsteine umgehend durch ein Fachunternehmen (z.
B.: Steinmetzbetrieb) ordnungsgemäß befestigen zu lassen.
Grabmale, die allerdings eine unmittelbare Gefahr darstellen,
müssen auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten gesichert oder
unter Umständen sogar umgelegt werden. Es wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Nutzungsberechtigten für alle Unfäl-
le haften, die durch das Umstürzen von nicht mehr standfesten
Grabsteinen versursacht werden.

Amtliche Bekanntmachungen

Die Sprechstunde mit der Ortsbürgermeisterin
Gabriele Schütz findet jeden Montag von 18.00
bis 19.00 Uhr im Bürgermeisterdienstbüro des
Gemeindehauses statt.

Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung:
1. Beratung und Beschlussempfehlung zum Wirtschaftsplan der

Gemeindewerke Hütschenhausen für das Wirtschaftsjahr 2019
2. Beratung und Beschlussempfehlung für die Planungsvergabe

zur Erneuerung der Grundwasserentnahmerechte Tiefbrunnen
Spesbach 1

3. Beratung und Beschlussempfehlung für die Auftragsvergabe
der Wasserleitungsverlegung - Verbindung Hütschenhausen/
Spesbach von Wiesenstraße bis Höhe alte Kläranlage

4. Informationen/Verschiedenes
Hütschenhausen, den 3. Dezember 2018

gez. Matthias Mahl, Ortsbürgermeister

zenbach statt und wird um 16 Uhr eröffnet.
Der Erlös des Weihnachtsmarktes wird wieder, wie in den letz-
ten Jahren, für soziale Zwecke gespendet.

Bekanntmachung
Vollzug der Gemeindeordnung;
hier: Jahresabschluss 2015 der Ortsgemeinde Steinwenden
Der Ortsgemeinderat Steinwenden hat in seiner Sitzung am
28.11.2018 dem Ortsbürgermeister und dem 1. Ortsbeigeordne-
ten sowie  dem ehemaligen 1. Beigeordneten und jetzigen Bürger-
meister, dem jetzigen 1. Beigeordneten und dem 2. Beigeordne-
ten der Verbandsgemeinde für die Haushaltsführung und Vermö-
gensverwaltung 2015 einstimmig, ohne Einschränkung, Entla-
stung erteilt.
Der Jahresabschluss 2015 mit Anlagen liegt zur Einsichtnahme
von Montag, dem 10.12.2018 bis Dienstag, dem 18.12.2018, wäh-
rend der üblichen Dienststunden im Rathaus, Zimmer 214, öffent-
lich aus.

Ramstein-Miesenbach, 03.12.2018
Verbandsgemeindeverwaltung

In Vertretung gez. Marcus Klein
1. Beigeordneter der Verbandsgemeinde

Amtliche Bekanntmachungen

Ortsbürgermeister Matthias Huber
Sprechstunden montags von 18.30-19.30 Uhr

am 1. Montag im Monat im Bürgerhaus 
Obermohr, ansonsten im Dorfgemeinschafts-

haus Steinwenden
Tel. 06371 / 716 25, mobil 0160 2331924

Sonstige Bekanntgaben u. Mitteilungen
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des Hauptausschusses des Stadtrates Ramstein-Miesenbach
statt.

Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung:
1. Forstwirtschaftsplan 2019
2. Straßenbauarbeiten im Zuge des Ausbaus der Straße „Am Hei-

ligenwoog“ im Stadtteil Ramstein;
Auftragsvergabe

3. Dachsanierung der Vorhalle an der Leichenhalle im Stadtteil
Miesenbach;
Auftragsvergabe

4. Neubau einer Kindertagesstätte in Ramstein-Miesenbach;
Grundsatzbeschluss

5. Information zum Strom- und Gaskonzessionsvertrag
6. Information

der nichtöffentlichen Sitzung:
7. Grundstücksangelegenheiten
8. Abschluss eines Ablösungsvertrages

66877 Ramstein-Miesenbach, 28.11.2018
gez. Ralf Hechler, Stadtbürgermeister

Weihnachtsmarkt in Obermohr
Am Samstag, den 8. Dezember, findet ab 17.00 Uhr  der tra-
ditionelle Weihnachtsmarkt der Obermohrer Vereine auf dem
Obermohrer Hof statt.
Die Atmosphäre des historischen Innenhofes, eine lebendige
Krippe, das Weihnachtsspiel der Kinder und ein fröhlicher Bu-
denzauber sorgen für ein ganz besonderes, vorweihnachtli-
ches Erlebnis.
Fein und vielfältig ist das kulinarische Angebot. Für die musi-
kalische Unterhaltung sorgen der Männerchor Obermohr und
der Musikverein aus Kottweiler-Schwanden. Der Erlös der Ver-
anstaltung wird traditionsgemäß für eine gute Sache verwen-
det. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt durch Ortsbürgermei-
ster Matthias Huber.

Vorweihnachtliches Kirchenkonzert
Der Männergesangverein Steinwenden-Weltersbach

lädt ein zu einem

Vorweihnachtlichen Konzert

am Sonntag, 9. Dezember, um 17.30 Uhr
in der protestantischen Kirche

Steinwenden
Es wirken mit:
Flötenensemble „Con brio“, Ltg. Judith Schäfer,
der Junge Chor, Ltg. Winfried Stoffel
MGV Steinwenden Weltersbach, Ltg. Werner Lill
sowie eine Vokalgruppe aus dem MGV
Markus Meisenheimer ist an der Orgel zu hören
und als Klavierbegleiter des MGV. 

Der Eintritt ist frei.

Bekanntmachung
Am Freitag, dem 7. Dezember 2018, 19.00 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Rathauses Ramstein-Miesenbach eine Sitzung
des Ausschusses für Stadtentwicklung und Landschaftspfle-
ge des Stadtrates Ramstein-Miesenbach statt.

Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung:
1. Bebauungsplan „Am Köhlerwäldchen“ Änderung III in der Stadt

Ramstein-Miesenbach, Stadtteil Ramstein;
1.1 Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13

BauGB
1.2 Entwurfsannahme
1.3 Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB

2. Bebauungsplan „Schulhügel“ in der Stadt Ramstein-Miesen-
bach, Stadtteil Ramstein;
2.1 Behandlung der eingegangenen Bedenken und Anregun-

gen
2.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB

3. Information
66877 Ramstein-Miesenbach, 28.11.2018

gez. Ralf Hechler, Stadtbürgermeister

Amtliche Bekanntmachungen

Sprechstunde mit dem Bürgermeister
Ralf Hechler nach Vereinbarung

Rathaus Ramstein, Am Neuen Markt 6, Zi. 209,
Telefon: 06371 / 592 - 102

Bekanntmachung
Am Freitag, dem 7. Dezember 2018, 19.45 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Rathauses Ramstein-Miesenbach eine Sitzung

Bekanntmachung
Am Freitag, dem 14. Dezember 2018, 18.30 Uhr, findet im Sit-
zungssaal des Rathauses Ramstein-Miesenbach eine Sitzung
des Stadtrates Ramstein-Miesenbach statt.

Tagesordnung

der öffentlichen Sitzung:
1. Bebauungsplan „Am Köhlerwäldchen“ Änderung III in der

Stadt Ramstein-Miesenbach,
Stadtteil Ramstein;
1.1 Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. §

13 BauGB
1.2 Entwurfsannahme
1.3 Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB

2. Bebauungsplan „Schulhügel“ in der Stadt Ramstein-Miesen-
bach, Stadtteil Ramstein;
2.1 Behandlung der eingegangenen Bedenken und Anregun-

gen
2.2 Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB

3. Forstwirtschaftsplan 2019
4. Festsetzung der Hebesätze/Beitragssätze der gemeindlichen

Steuern sowie Festsetzung des Feld- und Waldwegebeitrages
für das Haushaltsjahr 2019

5. Straßenbauarbeiten im Zuge des Ausbaus der Straße „Am
Heiligenwoog“ im Stadtteil Ramstein; Auftragsvergabe

6. Dachsanierung der Vorhalle an der Leichenhalle im Stadtteil
Miesenbach; Auftragsvergabe

7. Neubau einer Kindertagesstätte in Ramstein-Miesenbach;
Grundsatzbeschluss

8. Information zum Strom- und Gaskonzessionsvertrag
9. Zuschuss zum Westricher Fastnachtsumzug 2018

10. Informationen

der nichtöffentlichen Sitzung:
11. Grundstücksangelegenheiten
12. Abschluss eines Ablösungsvertrages

66877 Ramstein-Miesenbach, 04.12.2018
gez. Ralf Hechler, Stadtbürgermeister

Sonstige Bekanntgaben u. Mitteilungen
Bitte beachten:

Winterdienst nicht behindern!
Mit der kalten Jahreszeit ist auch wieder mit winterlichen Bedin-
gungen auf den Straßen zu rechnen.
Um die Fahrzeuge im Räum- und Streudienst nicht zu behindern,
werden die Autofahrer dringend gebeten, die Straßen in Ramstein
und Miesenbach nicht zuzuparken, sondern die Fahrzeuge so zu
parken, dass die Fahrzeuge im Winterdienst jederzeit durch-
fahren können.
Sollte keine Durchfahrt durch die Straßen möglich sein, wird auch
nicht geräumt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe

Ramstein-Miesenbach, den 30.11.2018
Verbandsgemeindeverwaltung
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Zimt- und Waffelmarkt in Ramstein
Zum Ramsteiner Zimt- und Waffelmarkt laden

der Werbering Ramstein und die Stadt
Ramstein-Miesenbach

am zweiten Dezemberwochenende ein.

Der Marktbrunnen wird wieder zum großen Adventskranz.
An heimeligen Weihnachtsbuden laden die örtlichen Verei-
ne sowie Stände mit Weihnachtsdekorationen, Holzschnit-
zereien und Geschenkartikeln zum Bummeln und Kaufen
ein. Selbstverständlich ist auch für Essen und Trinken mit
kulinarischen Köstlichkeiten bestens gesorgt. Unter ande-
rem bieten die Katholische Junge Gemeinde (KJG) und
der Fußballverein Olympia Ramstein gemeinsam leckere
Flammkuchen frisch aus dem Holzofen an. Es gibt Grum-
beer-, Zimt, Speck- und süße Waffeln sowie frische Crèpes
oder auch herzhafte Speisen wie Wurst, Spießbraten
Hamburger, Saumagenburger oder Pommes. Verkauft
wird auch eine neue Glühweintasse, die mit ihrem Motiv an
das 50-jährige Jubiläum der Vereinigung von Ramstein
und Miesenbach zu einer Gemeinde im kommenden Juni
erinnert.
Offiziell eröffnet wird die Veranstaltung rund um den Brun-
nen am Neuen Markt am Freitagabend, 7. Dezember, um
18 Uhr mit Weihnachtsliedern von den „Hofkatern“ der
Bruchkatzen und einem Grußwort von Bürgermeister Ralf
Hechler. Ab 19 Uhr bringt Efe May, am Piano begleitet von
Stefan Schoener, festliche Weihnachtslieder zu Gehör. Am
Samstag um 15 Uhr und Sonntag um 15.30 Uhr ist ein Auf-
tritt mit Liedern und Beiträgen von den Jungs und Mäd-
chen der Ramsteiner Montessori-Kindertagesstätte „St. Ni-
kolaus“ vorgesehen. Sonntags um 15 Uhr hat die Kinder-
tanzschule „Moves“ einen Auftritt auf der Bühne. Jeweils
im Anschluss an den Kindergarten hat sich der Nikolaus an
beiden Tagen angesagt, der seine Gaben an die Jungs und
Mädchen verteilen wird. Um 17 Uhr wird die Freie Evange-
liums Christengemeinde samstags und sonntags die Besu-
cher mit ihren Liedern unterhalten. Samstags sorgt dann
„DJ Markus“ ab 19 Uhr für „Weihnachtsrock“.
Sonntags wird ab 16 Uhr im Haus des Bürgers wieder das
Deutsch-Amerikanische Weihnachtskonzert aufgeführt mit
dem Stabsmusikkorps der US-Luftstreitkräfte in Europa,
dem Projektchor mit Sängern des Männergesangvereins
Mackenbach und dem Männerchor Ramstein-Miesenbach
sowie dem Kinder- und Jugendchor der Stadt Ramstein-
Miesenbach, unterstützt vom Schulchor der Wendelinus-
Grundschule.
Der Zimt- und Waffelmarkt ist freitags von 18 bis 22
Uhr, samstags von 15 bis 22 Uhr sowie sonntags von
13 bis 20 Uhr geöffnet.
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An die Hauseigentümer und Anwohner der Straßen
Lilienstraße und Nikolausstraße im Stadtteil Ramstein:

Feier zum abgeschlossenen
Straßenausbau
Im März dieses Jahres begann der Straßenausbau im Rahmen
der wiederkehrenden Beiträge für die Nikolausstraße und einen
Teil der Lilienstraße in Ramstein.
Auch wenn die Maßnahme so manche Unannehmlichkeit und
Behinderung für die Anwohner mit sich brachte, so kann sich
das Ergebnis sehen lassen und die Schlussdecke der Straße
wurde bereits am 16. November und damit zwei Wochen vor der
geplanten Zeit fertig gestellt.
Am kommenden Donnerstag, 6. Dezember, dem Nikolaustag,
laden wir alle Hauseigentümer und Bewohner herzlich ein, im
Rahmen einer kleinen Feier den gelungenen Straßenausbau zu
feiern.
Wir treffen uns um 17.00 Uhr an der Kreuzung Lilienstraße/
Nikolausstraße
Ein kleiner Imbiss und Getränke für die Anwesenden sind vorbe-
reitet.
Ich freue mich auf Ihr Kommen!

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Hechler, Bürgermeister

Liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger,
unter dem Motto „Heiligabend ganz allein? –
Nein! – Wir laden Euch ein“ laden die Stadt und

das Bündnis für Familien auch in diesem Jahr am 24. De-
zember zu einer lockeren und gemütlichen Zusammen-
kunft ins Mehrgenerationenhaus (MGH) in Ramstein ein.
Dabei sind besonders solche Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger angesprochen, die Heiligabend alleine verbringen
müssen.
Gemeinsam wollen wir von 12.00 bis etwa 15.00 Uhr ei-
nen schönen Nachmittag mit einem kleinen Programm und
bei guten Gesprächen verbringen. Es gibt – unentgeltlich -
ein einfaches Mittagessen und Weihnachtsgebäck mit Kaf-
fee und Kuchen.
Damit wir ein wenig besser planen können, bitten wir Sie
Ihre Teilnahme kurz anzumelden im Sekretariat im Rat-
haus, Telefon 592-102. Bitte teilen Sie uns auch mit, falls
Sie eine Transportmöglichkeit zum MGH brauchen.
Geben Sie die Information auch an die Menschen weiter,
von denen Sie wissen, dass sie an Heiligabend alleine
sind. Wir freuen uns auf einen schönen, geselligen Nach-
mittag.                             

Ralf Hechler, Stadtbürgermeister
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»Lebendiger Adventskalender«
in Ramstein-Miesenbach

Die katholischen und protestantischen Kirchengemeinden
laden zusammen mit der Stadt Ramstein-Miesenbach in
der Adventszeit wieder zu den täglichen Treffen beim „Le-
bendigen Adventskalender“ ein.
Die adventlichen Begegnungen, die bis 23. Dezember täglich
um 18 Uhr stattfinden, wollen Menschen zusammenzubrin-
gen, die sich in entspannter Atmosphäre der Vorbereitung auf
Weihnachten zuwenden. Die Begegnung und das Miteinander
stehen im Mittelpunkt dieser zwanglosen Treffen, die jeden
Abend vor einem anderen geschmückten Fenster, einer Tür,
einem Tor stattfinden, auch bei schlechtem Wetter.
Es ergeht herzliche Einladung! Einfach vorbeikommen!

Hier eine Übersicht über die kommenden Termine
(jeweils 18 Uhr!):

Do. 6. Dezember: Familienkreis der Pfarrei Hl. Wendelinus, In-
nenhof des Mehrgenerationenhauses Ramstein, Land-
stuhler Str. 8a, ST Ramstein

Fr. 7. Dezember: Reichswald-Gymnasium Ramstein-Miesen-
bach, Zum Kirchbühl 14, ST Ramstein

8.-9. Dezember: Zimt- und Waffelmarkt / kein Adventsfenster
Mo. 10. Dezember: Ökumenisches Adventsgebet der beiden

Kirchengemeinden, Prot. Kirche, ST Ramstein
Di. 11. Dezember: Familie Krauß, Rathenaustraße 8, ST Mie-

senbach
Mi. 12. Dezember: Kindertagesstätte „Pinocchio“, Am Stutzen-

wald 1a, ST Ramstein
Do. 13. Dezember: Ökumenischer Frauentreff Miesenbach,

prot. Kirche, Ringstraße, ST Miesenbach
Fr. 14. Dezember: Familie Pfeiffer, Danziger Straße 3, ST

Ramstein
Sa. 15. Dezember: Seewooghütte (Marta Hess), am Seewoog

(Waldstraße), ST Miesenbach
So. 16. Dezember: Messdiener Ramstein, Pfarrhaus Ram-

stein, Landstuhler Str. 10, ST Ramstein
Mo. 17. Dezember: Wohngemeinschaft Westpfalz (Ökumen.

Gemeinschaftswerk), Marktstraße 24, ST Ramstein
Mi. 19. Dezember: Prot. Kirchengemeinde Ramstein, Gemein-

dezentrum, Gutenbergstraße 1, ST Ramstein
Do. 20. Dezember: Bund der Pfadfinder, Stamm Kurpfalz,

Pfadfinderzentrum, Ramsteiner Feld, ST Ramstein
Fr. 21. Dezember: Schdraußbuuwe un –määd Ramstein, Ker-

wehauptquartier, Marktstr. 22, ST Ramstein
So. 23. Dezember: Familie Weidig, Eichenring 12, ST Ram-

stein
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Vorstellung der Baumaßnahme
„Hanfgärten“

Am kommenden Montag, 10. Dezember, ist die Bevölke-
rung eingeladen zu einem Informationsabend um 19.00 Uhr
im großen Saal des Congress Center Ramstein (Haus
des Bürgers).
Dabei wird das Bauprojekt „Hanfgärten“ durch die Fa. Zim-
mer vorgestellt. Geplant sind auf der derzeit noch unbebau-
ten Fläche zwischen dem Parkplatz Netto-Markt und der
Landstuhler Straße vier Gebäudekörper mit barrierefreien
Wohnungen. Im kommenden Jahr sollen die Bauarbeiten für
dieses Großprojekt im Stadtzentrum mit beginnen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

Adventskalender der Stadt:
am 7. Dezember im Gymnasium

Sehr herzlich lädt das Reichswald-Gymnasium (RWG) die
Bevölkerung am kommenden Freitag, 7. Dezember, ab 18
Uhr in das Foyer der Schule zum diesjährigen „Lebendigen
Adventskalender“ ein.
Das Motto lautet in diesem Jahr „Unterwegs - Rasten in der
Christmas-Lounge“. Betrachtet wird die Adventszeit unter
dem Aspekt des Unterwegs-Seins: Christus kommt zu uns,
aber auch wir gehen auf Christus zu, so wie die Hirten und
die Sterndeuter in der Weihnachtsgeschichte. Aber: Jeder
Reisende braucht Rast und Ruhe, um seinen langen Weg
fortsetzen zu können. Diese Ruhe und Entspannung wollen
wir Ihnen allen und uns am kommenden Freitag im RWG an-
bieten.
Umrahmt wird der Abend von adventlicher Musik, kleineren
Lesungen aus der Bibel und dem traditionellen Glühwein und
Kinderpunsch aus dem Hause Radermacher.

Öffnungszeiten der Grünabfallsammel-
stelle der Stadtgärtnerei

Die Grünabfallsammelstelle der Stadtgärtnerei Ramstein-Miesen-
bach in der Talstraße hat folgende Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 7.00 – 16.00 Uhr
Samstag 9.00 – 12.00 Uhr

Weihnachtliches Musizieren
3. Advent

Sonntag, 16. Dezember, 18.30 Uhr
Prot. Kirche in Miesenbach

Mitwirkende:
Projektchor Ramstein-Miesenbach-Mackenbach
Ensemble Männerchor Ramstein-Miesenbach

Gitarrenspiel: Georg Grubbauer
Lesung: Walter Winkler

Gesamtleitung: Vladimir Gerasimov

Herzliche Einladung - Eintritt frei!

Geschenkideen der Stadt:

Jubiläumsbuch und Jubiläumstassen
zu erwerben

Am Wochenende bietet die Stadt Ramstein-Miesenbach
auf dem Zimt- und Waffelmarkt in Ramstein die restlichen
Exemplare ihres Bildbandes über das Jubiläumsjahr
2015 an mit vielen Fotos vom Rheinland-Pfalz-Tag, dem
Neujahrsempfang und der Jubiläumsfeier im Haus des
Bürgers und dem Urkundenfest auf dem Marktplatz in
Ramstein.
Der Bildband ist zum Sonderpreis von 19,90.- Euro 
erhältlich.
Außerdem bietet die Stadt Tassen zum 50-jährigen Jubi-
läum des Zusammenschlusses von Ramstein und Mie-
senbach im Jahr 1969 an und es sind noch einige wenige
Tassen zum 150-jährigen Jubiläum des Bahnhalte-
punktes Ramstein zu erwerben, das in diesem Jahr ge-
feiert wurde.
Die Tassen sind für jeweils 5,- Euro erhältlich
Die Tassen und der Bildband sind anschließend noch bis
Weihnachten in der Vorverkaufsstelle vom Congress Cen-
ter Ramstein (Haus des Bürgers) zu den üblichen Öff-
nungszeiten, Mo. – Fr. 9.30 – 12.30 Uhr und 14.00 – 17.30
Uhr, erhältlich.

Weihnachtsbasteln in der Bücher
Am Montag, den 17. Dezember, findet von 15.00 bis 16.30 Uhr
das traditionelle Weihnachtsbasteln mit Tonkarton statt. Bitte
bringt dazu eine Schere und einen Klebestift mit.
Eingeladen sind bastelfreudige Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren.
Anmeldungen unter 06371 592-221.

Congress Center Ramstein
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Telefonnummer 06371 84-3821 
E-Mail kreissaal@nardiniklinikum.de 
Nardinistraße 30 · 66849 Landstuhl

Rund um die Geburt
Informationsabend für werdende Eltern

Das Nardini Klinikum St. Johannis Landstuhl lädt alle werdenden Eltern herzlich
zum „Jokl-Informationsabend“ ein. An jedem dritten Donnerstag im Monat kön-
nen Sie uns und unsere Räumlichkeiten unverbindlich kennenlernen und sich
rund um die Geburt informieren. KOSTENLOS! Wir freuen uns auf Sie.

Weitere Termine finden Sie unter www.nardiniklinikum.de

Donnerstag, den 20. Dezember 2018 um 19:00 Uhr
Treffpunkt: Pforte des Nardini Klinikums St. Johannis Landstuhl 

Nächster Jokl-Informationsabend · 17. Januar 2019 · 19:00 Uhr

Norbert Müller
Rohr-, Abfluss- und Kanalreinigung

TV-Untersuchung
Wurzelfräsung

Ramstein/Kusel

Telefon: 063 71 - 6178765 I 24 Std. Notdienst

E-Mail: service@pfaelzerrohrputzer.de

Internet: www.pfaelzerrohrputzer.de

Weihnachtsfeier bei den
Bruchkatzen
Ramstein-Miesenbach. Die
Weihnachtsfeier des Karneval-
vereins „Bruchkatze“ Ramstein
findet am Sonntag, 16. Dezem-
ber, ab 14.00 Uhr in der neuen
Narrenstube, Schulstraße 4,
Ramstein statt. Kuchenspen-
den können bis zum Beginn der
Feier abgegeben werden. Ne-
ben der amtierenden Prinzes-
sin Denise I, erwarten die
Bruchkatzen auch den Niko-
laus mit seinen Engeln, welcher
für die Kinder eine Überra-
schung aus seinem Sack be-
reithält. Weihnachtliche Musik,
sowie eine liebevoll dekorierte
Narrenstube sorgen für die
richtige Einstimmung auf das
Fest. Gespannt darf man au-
ßerdem auf eine große Tombo-
la sein. Die Gäste werden aus
organisatorischen Gründen ge-
beten, ein Kaffeegedeck mitzu-
bringen. 
Die Bruchkatzen wünschen al-
len ein frohes und geruhsames
Weihnachtsfest und bereits
jetzt einen guten Rutsch ins
neue Jahr.

DRK-Bewegungsangebot
Rollator-Fit
Ramstein-Miesenbach. Das
DRK-Bewegungsangebot Rol-
lator-Fit findet wieder am Frei-
tag, 7. Dezember, statt. Die
Übungsstunde beginnt um
14.00 Uhr im Mehrgeneratio-
nenhaus Ramstein in der Land-
stuhler Straße 8 a. Alle Rolla-
tor-Nutzer sind herzlich einge-
laden daran teilzunehmen.
Durch das Übungsangebot wird
die Alltagskompetenz geför-
dert. Bewegung, Tanz, Spiel
und Spaß stehen dabei im Vor-
dergrund.
Zur besseren Planung der
Stundeninhalte ist eine telefoni-
sche Anmeldung bei Frau Ger-
da Schneider, Telefon 06371
50207, erwünscht.

Weihnachtsschauturnen
des TTS
Ramstein-Miesenbach. Das
Turn-Team Sickingen lädt auch
2018 zum aufregenden Weih-
nachtsschauturnen ein! Seien
auch Sie dabei, wenn die Vor-
hänge der Reichswaldsporthal-
le aufgehen und die Turnerin-
nen und Turner des Turn-Team
Sickingen präsentieren, was
sie im vergangenen Jahr so al-
les dazu gelernt haben. Es ist
alles zu sehen, über Minis, die
bereits präsentieren, was Kin-
der im Alter von 3 bis 5 Jahren
schon alles turnerisch können,
bis hin zu unseren breitensport-
lich- und leistungssportlich ori-
entierten Bereichen. Es sind al-
le Altersklassen, bis hin zu den
Aktiven Turnerinnen und Tur-
nern vertreten. Die Kids und ih-
re Trainerinnen und Trainer ha-
ben sich auch in diesem Jahr
wieder großartige und aufwen-
dige Ideen einfallen gelassen,
um das Publikum in den Weih-
nachtszauber des Gerättur-
nens zu verführen. Das Turn-
Team Sickingen würde sich
sehr freuen, Sie am Samstag,
den 8. Dezember, um 17.00
Uhr in der Reichswaldsporthal-
le in Ramstein begrüßen zu
dürfen.

Lauftreff
Olympia Ramstein
Ramstein-Miesenbach. Die
Laufabteilung des FV Olympia
Ramstein lädt alle Laufbegei-
sterten und solche, die es noch
werden möchten, jeden Diens-
tag und Donnerstag um 18.30
Uhr am Reichswaldstadion in
Ramstein zum Lauftreff ein. Ob
Anfänger oder fortgeschrittener
Läufer – für jede Leistungsklas-
se ist etwas Passendes dabei.
Einfach zu den Trainingszeiten
vorbeikommen und mitlaufen.
Nähere Informationen erhalten
Interessierte unter „www.lto-
ramstein.de“.

Letzter
Olympia-Heimspieltag im
Kalenderjahr 2018
Ramstein-Miesenbach. Am
kommenden Sonntag, den 9.
Dezember, laden die Aktiven
des FV Olympia Ramstein zu
den letzten Meisterschaftsspie-
len im Kalenderjahr 2018 ein.
Um 12.30 Uhr empfängt die
zweite Mannschaft den SSC
Landstuhl II, ehe die erste
Mannschaft ab 14.30 Uhr auf
den SV Mackenbach trifft. Die
Aktiven freuen sich auf zahlrei-
che Zuschauer, das Sportheim
ist ganztägig geöffnet. Schaut
vorbei!

Energiespartipp der
Verbraucherzentrale
Rheinland-Pfalz 
Kaiserslautern. Thema der
nächsten Woche: Typische
Wärmebrücken bei Altbauten.
Der unabhängige Energiebera-
ter der Verbraucherzentrale be-
rät nach Terminvereinbarung
zur Sanierung von Wärmebrük-
ken und allen weiteren Fragen
der Energieeinsparung. Die Be-
ratungsgespräche sind kosten-
los. Eine Anmeldung ist erfor-
derlich. Der Energieberater hat
am Mittwoch, den 12. Dezem-
ber Sprechstunde:  Am Vormit-
tag in der Verbraucherbera-
tungsstelle Kaiserslautern in
der Fackelstraße 22 und am
Nachmittag im Referat Umwelt-
schutz, Rathaus Nord, Lauter-
straße 2. Anmeldung unter
0631 92881 oder 0631 365-
2740.

Ausflug der Ramstein
Roadrunners
Ramstein-Miesenbach. Am
Samstag, 8. Dezember, führen
die Ramstein Roadrunners ihre
Jahresabschlussfahrt mit dem
Bus zu den Wanderfreunden
nach Grombach, in der Nähe
von Sinsheim in Baden-Würt-
temberg, durch. Angeboten
werden Wanderstrecken von
wahlweise 6 oder 10 Kilome-
tern. Abgerundet wird der Wan-
derausflug mit einem Besuch
auf dem romantischen Weih-
nachtsmarkt in Bad Wimpfen.
Abfahrt ist um 8.30 Uhr an der
Bushaltestelle beim P&R-Park-
platz, Nähe Netto-Markt in
Spesbach.Weitere Informatio-
nen und Anmeldung bei Patrick
Massey per Telefon unter
06371-952233.

Taubenausstellung
Ramstein-Miesenbach. Die
Brieftaubenzüchter der RV
Westpfalz veranstalten am
Sonntag, den 16. Dezember,
eine Taubenausstellung. Die
Taubenausstellung findet von
10 bis 17 Uhr beim Schäfer-
hundeverein, Am Lanzenbusch
40, in Ramstein statt. Die Be-
völkerung ist recht herzlich ein-
geladen.

Klein-
anzeigen

im Amtsblatt.

Tel. 06371/9625-0

Drucksachen aller Art !
Paqué-Druck

Tel. 0 63 71 /96 25 -0

für Kinder von 4 bis 8 Jahren

Liebe junge Zuhörer,

am Donnerstag, den 20. Dezember,
von 15 bis 16 Uhr,

laden wir euch zur letzten Vorlesestunde
im Jahr 2018 ein.

Anna-Maria Hertz liest Euch die 
Geschichte „Gordon und Tapir“ 

von Sebastian Menschenmoser vor.

Anschließend wird eine Tischlaterne gebastelt.

Wenn Ihr Lust habt, dann meldet Euch bitte telefonisch in der
Stadtbücherei unter 06371 592-221 an.

Wir freuen uns auf EUCH!

Nichtamtlicher Teil
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BEERDIGUNGSINSTITUT

MÜLLER
Moorstraße 30

66879 Steinwenden
Tel.: 0 63 71 / 5 05 86
www.m-bestattungen.de

ERD-, FEUER-, BAUM-, SEEBESTATTUNGEN
Ü BE RNAH M E ALLE R FORMALITÄTE N

Termine der prot. Kirchen-
gemeinden
Ramstein-Miesenbach. Die
protestantischen Kirchenge-
meinden Ramstein und Mie-
senbach laden herzlich ein zu
ihren Gottesdiensten am 2. Ad-
vent, Sonntag, 9. Dezember. In
Ramstein wird um 9.00 Uhr und
in Miesenbach um 10.15 Uhr
Gottesdienst gefeiert.
Krippenspiel in Miesenbach:
Die Probe für das Krippenspiel
findet am Samstag, den 8. De-
zember, von 14 bis 15 Uhr statt.
Miesenbacher Krabbelgruppe:
Die Miesenbacher Krabbel-
gruppe trifft sich ab sofort zu ei-
nem neuen Termin! Immer don-
nerstags, von 10 bis 11 im Prot.
Gemeindehaus Miesenbach,
Ringstraße 16. Alle Krabbler,
Auf-dem-Bauch-Rutscher und
mutige Erstläufer sind herzlich
mit Mama oder Papa willkom-
men!
Seniorenadvent in Miesen-
bach: Am Samstag, den 8. De-
zember, laden die prot. Kir-
chengemeinden Ramstein und
Miesenbach herzlich zum Se-
niorenadvent im Miesenbacher
Gemeindehaus in der Ringstra-
ße 16 ein. Neben Kaffee und
Kuchen sorgt die Kinderkirche
für adventliche Stimmung.
Auch wird es Interessantes
zum Kirchenjahr und passende
Fotografien aus unseren Ge-
meinden geben. Los geht es
um 15 Uhr.
Mitmachgottesdienst für die
Allerkleinsten: Auch dieses
Jahr feiern wir gemeinsam mit
kleinen Leuten und ihren Fami-
lien einen Mitmachgottesdienst
im Advent. In diesem Gottes-
dienst dürfen sich die Kinder
selbst ganz ungezwungen ein-
bringen und eben richtig mitma-
chen. So verkürzen wir gemein-
sam das Warten auf Weihnach-
ten. Im Anschluss sind die Kin-
der und ihre Familien zu einem
kleinen Imbiss eingeladen.
Auch hier darf mitgemacht und
mitgebracht werden. Gefeiert
wird am Freitag, dem 21. De-
zember, um 17 Uhr im Miesen-
bacher Gemeindehaus in der
Ringstraße 16.

Kinderwortgottesdienste
im Advent
Ramstein-Miesenbach. Unter
dem Thema „Unser Weg durch
den Advent“ bietet der Kinder-
gottesdienstkreis der katholi-
schen Kirchengemeinde Ram-
stein vier Kindergottesdienst an
den vier Adventssonntagen an.
Am 2. Advent, kommenden
Sonntag, 9. Dezember, um
10.30 Uhr findet der Kindergot-
tesdienst im Jugendraum der
KjG an der Pfarrkirche St. Bar-
bara in Reuschbach statt, am
3. Advent (16. Dezember) um
10.30 Uhr in St. Elisabeth, Kott-
weiler-Schwanden und am 4.
Advent (23. Dezember) um
10.30 Uhr im katholischen Kin-
dergarten in Ramstein.

Gottesdienste der katholi-
schen Pfarrgemeinde
Ramstein-Miesenbach. Die
katholische Pfarrei Hl. Wendeli-
nus in der Verbandsgemeinde
Ramstein-Miesenbach lädt zu ih-
ren Gottesdiensten herzlich ein.
Do., 6. Dezember (Hl. Niko-
laus), 15.00 Uhr Seniorenfeier
im Robert-Schuman-Heim Kott-
weiler-Schwanden.
18.00 Uhr Adventsfenster des
Familienkreises im Innenhof
des Mehrgenerationenhauses
in Ramstein.
Fr., 7. Dezember, 15.30 Uhr
Wort-Gottes-Feier im DRK-Se-
niorenheim Ramstein.
18.30 Uhr Heilige Messe in Mie-
senbach.
Sa., 8. Dezember, 8.00 Uhr
Marienmesse in Kirchmohr.
18.30 Uhr Heilige Messe in
Steinwenden / Weihetag St. Jo-
sef (51Jahre)
So., 9. Dezember (2. Advent),
9.00 Uhr Heilige Messe in Hüt-
schenhausen.
10.30 Uhr Heilige Messe in
Reuschbach und Kinderwort-
gottesdienst in den Räumen der
KjG.
10.30 Uhr Heilige Messe in
Ramstein.
14.00 Uhr Heilige Messe in pol-
nischer Sprache in Steinwen-
den.
Mo., 10. Dezember, 18.00 Uhr
Ökumenisches Adventsgebet in
der prot. Kirche Ramstein im
Rahmen der Adventsfenster-
Aktion der Stadt.
Di., 11. Dezember, 18.30 Uhr
Heilige Messe in Ramstein.
Mi., 12. Dezember, 6.00 Uhr
Roratemesse in Obermohr.
18.00 Uhr Rosenkranzgebet in
Obermohr.
Do., 13. Dezember (Hl. Niko-
laus), 8.30 Uhr Schulgottes-
dienst der Wendelinusschule in
der kath. Pfarrkirche Ramstein.
18.30 Uhr Heilige Messe in Hüt-
schenhausen.
18.30 Uhr Bußgottesdienst in
Kottweiler-Schwanden.
Fr., 14. Dezember, 18.30 Uhr
Heilige Messe in Miesenbach.
Verkauf von echten Nikoläu-
sen und Kerzen
Nach den Wochenendgottes-
diensten werden die letzten
Schokoladennikoläuse verkauft,
solange der Vorrat reicht. Der
Preis für einen Nikolaus beträgt
1,50 Euro.
Auch werden die beliebten hand-
gegossenen Kerzen aus Altar-
wachs zum Kauf angeboten.
Öffnungszeiten des Pfarrbü-
ros Ramstein: montags und
donnerstags von 9.00-12.00
Uhr, dienstags von 15.00-18.00
Uhr, mittwochs geschlossen,
freitags von 9.00-11.00 Uhr,
Tel.: 06371 – 613680, E-Mail:
pfarramt.ramstein@bistum-
speyer.de.
Sie können sich in allen Angele-
genheiten telefonisch oder per
E-Mail an das Zentralpfarramt
Ramstein wenden.

Öffentliche Sitzung des
Pfarreirates
Ramstein-Miesenbach. Der
Pfarreirat der katholischen
Pfarrgemeinde Hl. Wendelinus
Ramstein mit den Orten Hüt-
schenhausen, Kottweiler-
Schwanden, Niedermohr,
Steinwenden und Ramstein-
Miesenbach trifft sich zu seiner
nächsten Sitzung am Donners-
tag, 13. Dezember, um 19.30
Uhr im katholischen Pfarrheim
in Spesbach. Unter anderem
stehen die Planung der Oster-
gottesdienste im kommenden
Jahr, die Vorbereitung zur Erst-
kommunion 2019 und die Neu-
wahlen der kirchlichen Räte im
kommenden Jahr auf der Ta-
gesordnung.

Adventliche Stimmung
im Garten des
Ramsteiner Hofes
Ramstein-Miesenbach. Der
„Ramsteiner Hof“ in der Mie-
senbacher Straße zählt zu den
ältesten Häusern in Ramstein.
Im Felsenkeller am Fuße des
Schulhügels wurde das Bier
gekühlt und im Garten des
Gasthauses fand über viele
Jahre das Pfarrfest nach der
Fronleichnamsprozession statt.
In diesem Jahr, am kommen-
den Dienstag, 11. Dezember,
lädt der Ramsteiner Hof um 19
Uhr zu einem adventlichen
Abend in den Garten hinter
dem Hotel ein. Dabei wird die
Tür des Felsenkellers als Ad-
ventsfenster dekoriert. Lassen
Sie sich überraschen. Der Zu-
gang ist über die Schernauer-
straße möglich.

Reservistenkameradschaft
Ramstein-Landstuhl
Ramstein-Miesenbach. Der
nächste Kameradschafts- und
Informationsabend der Reser-
vistenkameradschaft Ram-
stein-Landstuhl findet am Don-
nerstag, den 6. Dezember, um
19 Uhr im RK-Heim bei Gerd
Dejon in Miesenbach, Bergstra-
ße 14, statt. Die diesjährige
Jahresabschlussfeier der Re-
servisten beginnt am kommen-
den Samstag, 8. Dezember, um
19 Uhr beim Aldo im Sportheim
Miesenbach. Alle Reservisten-
Freunde und Gönner sind mit
Partner herzlich eingeladen.

Züchtertreffen
Ramstein-Miesenbach. Die
Taubenzüchter veranstalten
sonntags ab 10.00 Uhr in der
Einsatzstelle am ehemaligen
„Autokino“ in Ramstein ihr re-
gelmäßiges Züchtertreffen. In-
teressierte sind jederzeit herz-
lich willkommen. Nähere Infor-
mationen erhalten Sie bei Wer-
ner Mayer unter 06371 58466.

Pensionärstreff
mit Adventskaffee
Kottweiler-Schwanden. Die
Mitglieder des Pensionärstreff
Kottweiler-Schwanden sind mit
ihren Partnerinnen zum Ad-
ventskaffee mit Kuchen am
Mittwoch, dem 12. Dezember,
um 15.00 Uhr, im Robert-Schu-
man-Heim eingeladen.

Adventsmusik 2018
Kottweiler-Schwanden. Der
Kath. Kirchenchor St. Elisabeth
Kottweiler-Schwanden
lädt zum Adventssingen am
Sonntag, den 23. Dezember,
um 17 Uhr
in die Kath. Kirche St. Elisabeth
in Kottweiler-Schwanden ein.
Es wirken der Gesangverein
Fockenberg-Limbach, Michael
Gras an der Klarinette, die Zi-
therfreunde Brücken, Stefan
Pappon (Adventsgedanken)
und der Kath. Kirchenchor Kott-
weiler-Schwanden mit.

Seniorennachmittag
schon ab 12 Uhr
Steinwenden. Am Dienstag,
11. Dez., lädt der Seniorenkreis
St. Josef Steinwenden herzlich
zum Seniorennachmittag ein.
Beginn ist für die Mitglieder zu
einem „Dankeschön-Essen“
schon um 12.00 Uhr. Zur an-
schließenden Weihnachtsfeier
(ca. ab 13.30 Uhr) sind Gäste
herzlich Willkommen.

Von Niedermohr zum
Weihnachtsmarkt
Neustadt
Niedermohr. Der Obst- und
Gartenbauverein Niedermohr
fährt am Samstag, 8. Dezem-
ber, auf den Weihnachtsmarkt
nach Neustadt a.d. Weinstraße
und lädt die Bevölkerung zum
Mitfahren ein. Treffpunkt ist um
10.30 Uhr am Bahnhof in Nie-
dermohr. Wer mitfahren möch-
te, sollte pünktlich zur Abfahrt
kommen.
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Fundgrube

Flohmarkthalle Ramstein je-
den Freitag von 10 -18 Uhr und
Samstag von 8 -16 Uhr geöff-
net. Jeder kann mitmachen !
☎0163-1905717.

Mitgliederhilfe in Steuersa-
chen bei ausschließl. nicht-
selbstständigen Einkünften.
Lohnsteuerhilfeverein Aktuell
e.V. Beratungsstelle: Frieden-
straße 1, 66877 Ramstein.
Leiterin: Petra Schmidt, ☎
06371 -9522055.
PC & Notebook Service ab
29,- € – PC Systeme, Hardware,
Laptop, Drucker, Druckerpatro-
nen, Datenrettung, Virenentfer-
nung; Reparatur vor Ort. – TTS
Ramstein, Spesbacher Str. 1a,
Tel.: 06371-598987 / 8382627,
info@tts-ramstein.de,
www.tts-ramstein.de

Helfende Hände – Besuchs-
dienst. Wir unterstützen und
begleiten Sie bei alltäglichen
Dingen – die im Alter vielleicht
beschwerlicher werden kön-
nen. Interessiert ? Rufen Sie
uns an: 06371 / 9522055.

Kostenlose Schnupperstun-
de für: A-Gitarre, E-Gitarre, E-
Bass, Schlagzeug, Keyboard,
Klavier und Gesang. Schnell
anmelden in der Musikschule
Dirk Kühn, Hütschenhausen,
☎ 0177-6620726.

Zuverl. Hilfe für den Winter-
dienst, morgens zw. 7-8 Uhr,
für 2 Grundstücke in Ramstein
von Privat gesucht. ☎ 06371 -
71491.

Küchenhilfe gesucht. Restau-
rant La Dolce Vita, Ramstein.
☎ 0176 / 32333846.

RAMSTEIN-SÜD / LANDSTUHL
www.broadwaykino.com

Info & Karten: Tel. 0 63 71 - 937 007

MOVIE MAGIC
KINO

Digital 3D

Kleinanzeigen
Tel. 06371/9625-0

Deutschkurse
Deutsch als Fremdsprache - alle Stufen

Einzelunterricht oder Kleingruppen

Eberhard Vollmer, Ramstein
Tel. 063 71-9 524381

Vormittagskurse möglich

www.deutschvollmer.de
Termine nach Vereinbarung

Rathausring 6 im EDEKA-Center

66877 Ramstein
Tel.: 063 71 /501 26

Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 09.00 bis 19.00 Uhr,
Sa. 09.00 bis 18.00 Uhr

Mittagspause von 13.00 – 14.00 Uhr

• Schuhe
• Schlüssel
• Messer
• Scheren
• Stempel
• Näharbeiten
• Gravuren
• Batterien

Der

vielbegehrte
lange, schmale

Kalender 2019

nur 5,00€
Paqué-Druck

Landstuhler Straße 22

66877 Ramstein-Miesenbach

Telefon 06371 / 9625-0

Taxi-Service – Thomas Traub
66877 Ramstein

Tel. 063 71 /52802

Mobil 0172 /6800432

taxi-ramstein@web.de

www.taxiservice-ramstein.de

Krankenfahrten

Chemo- und

Strahlenfahrten

Fahrten aller Art

Dienstleistungen aller Art und Abriss (Asbestarbeiten)
Deutsches Forst-Service-Zertifikat

Telefon 01 73 / 3 41 45 50 oder 01 57 / 30 09 53 79 

Roland’s Auto Agency
PKW-, LKW- & Hängervermietung

LKW 2,5 t - 7,5 t

7 bis 9-Sitzer Busse

PKW-, Motorrad- &

Transportanhänger

Karosseriearbeiten

Lackierungen

Inspektionen - Bremsenservice

Klimaservice - Reifenservice

KFZ- u. Motorrad-Reparaturen aller Art

Industriegebiet Westrich, Ramstein, Tel. 0 63 71 - 7 01 82

Kurz
Moorstraße 99

66879 Steinwenden

☎ 06371 /50549
0175 -8498089

Verkauf:  Di. – Fr. 14.00 -18.00 Uhr

Sa. 10.00 -18.00 Uhr

Weihnachtsbäume und
Schnittgrün /Zweige

– ANZEIGE –

Kreißsaalbesichtigung & Elterninformation
20. Dezember 2018

Nardini Klinikum St. Johannis Landstuhl
An jedem dritten Donnerstag im Monat, um 19.00 Uhr, lädt die
Abteilung für Geburtshilfe des Nardini Klinikums St. Johannis in
Landstuhl werdende Eltern und Interessierte zum Infoabend ein.
Bei regelmäßigen Eltern-Informations-Abenden stellen wir Ihnen
das Team und unsere Räume vor und schaffen die nötige Ver-
trautheit. Es werden Kreißsaal und Wochenstation besichtigt.
Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Krankenhauspforte in Landstuhl
(Nardinistraße 30). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere
Infos erhalten Sie unter 06371 84-3821 oder www.nardiniklini-
kum.de
Der nächste Infoabend findet am 17.Januar 2019 um 19.00 Uhr
statt. Treffpunkt: Krankenhauspforte

EEEErrrr ffffoooollll ggggrrrreeee iiii cccchhhh    wwwweeeerrrrbbbbeeeennnn

iiiimmmm    AAAAmmmmttttssssbbbbllll aaaatttt tttt !!!!

Telefonische Anzeigen-Annahme
für das Amtsblatt: 0 63 71 /96 25-0



AUTOHAUS GEIMER GMBH

DACIA VERTRAGSHÄNDLER
Richard-Wagner-Straße 40, 66424 Homburg
Tel.: 0 6841 -777888, www.autogeimer.de


